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1 Management Summary 

Das vorliegende Konzept untersucht die Anwendung des Föderalen Informationsmanage-

ments (FIM) (vgl. IT-Planungsrat, 2018) für kommunale Verwaltungsleistungen mit dem 

Schwerpunkt Typ-5-Leistungen. Das Thema wurde beim 5. Prozessmanagement-Tag im Mai 

2025 mit einem positiven Feedback vorgestellt: Das Beispielprojekt ist das Bestattungsrecht 

in Sachsen. Ziel ist es, Thesen im Kontext des FIM zu belegen oder zu verwerfen. Im Ergebnis 

soll aus den Erkenntnissen, ein standardisiertes Vorgehensmodell entwickelt werden, welches 

Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Leistungen unterstützt. Bei einem positiven Befund für 

die FIM-Systematik wird die nachhaltige Nutzung von FIM als wertvoller Standard – hier zur 

Erreichung insbesondere kommunaler Zielsetzung – aufgezeigt und einfach ermöglicht wer-

den. 

Die Ausgangslage ist geprägt von hoher Komplexität, Ressourcenmangel und heterogenen 

IT-Landschaften. FIM wurde in Sachsen bisher kaum genutzt. Es wird vermutet, dass entwe-

der der Nutzen fehlt oder mangelnde Kenntnis und Erfahrung die Anwendung behindert. Das 

Projekt prüft, ob FIM tatsächlich einen Mehrwert für kommunale Leistungen bietet oder ob 

Hindernisse wie Mehraufwand und Akzeptanzprobleme überwiegen. 

Das aus dem Projekt entstandene Vorgehensmodell basiert auf den drei FIM-Bausteinen Leis-

tungen, Prozesse und Datenfelder und folgt einem phasenbasierten Ansatz von der Bedarfs-

anzeige bis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Der besondere Fokus liegt auf der Bereit-

stellung von Musterreferenzinformationen, die flexibel an lokale Gegebenheiten angepasst 

werden können. Die technische Umsetzung ist systemoffen und unterstützt gängige Schnitt-

stellenformate wie XML und JSON und sichert damit die digitale Souveränität des öffentlichen 

Auftraggebers.  

Es wurden mehrere zentrale Thesen aufgestellt und erörtert. Im Ergebnis kann festgehalten 

werden: 1. Mit FIM wird die Rechtsgrundlage in eine maschinenlesbare Form extrahiert, was 

umgekehrt eine Harmonisierung von kommunalen Satzungsrecht ermöglicht. Aufgrund beste-

hender großer Varianzen im Satzungsrecht ist die Nachnutzung meistens nur mit fachlichen 

Anpassungen möglich, was naturgemäß auch ohne FIM schon für Antragsplattformen und 

Fachverfahren ebenso gilt. 2. Der initiale Modellierungsaufwand liegt im “übergeordneten Be-

reich”, während der Nutzen bei den FIM-nachnutzenden Kommunen geschöpft wird. Die Ef-

fekte des FIM-Vorgehensmodells für Typ-5-Leistungen entfalten sich zeitverzögert und wer-

den vor allem bei wiederkehrenden Anpassungen sowie Verweisen und kommunalen Kolla-

boration deutlich. 3. Akzeptanz und Erfolg hängen maßgeblich von einer transparenten digita-

len Rendite, praxisnahen Mustern, Finanzierungen und enger Abstimmung zwischen Bundes-

, Landes- und Kommunalebene ab. 4. Das Beispielprojekt im Bestattungsrecht dient als Blau-

pause, bei der Übertragbarkeit auf andere Typ-5-Leistungen sollten vorab die kommunalen 

Varianten und Abweichungen überprüft werden. 

Das Vorgehensmodell ist strategisch relevant für die digitale Transformation der kommunalen 

Verwaltung. Es ermöglicht die Wiederverwendung und Skalierung digitaler Lösungen, fördert 

die interkommunale Zusammenarbeit und unterstützt die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 

wie dem Onlinezugangsgesetz (OZG), die Single Digital Gateway Verordnung (SDG-VO) so-

wie die Registermodernisierung. Die Trennung von Fachlichkeit und Technik sowie die Mög-

lichkeit zur Parametrisierung sichern Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit. 
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Insgesamt bietet das FIM-Vorgehensmodell auch Kommunen eine praxisnahe und metho-

disch konsistenten sowie technikneutralen Nachnutzung zur Digitalisierung ihrer Leistungen. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung sind verlässliche Finanzierung, eine zentrale Stelle und ge-

setzliche Klarheit erforderlich. Kommunen sollten als aktive Mitgestalter verstanden und befä-

higt werden, Standardisierung und lokale Flexibilität zu verbinden. Nur durch politische Unter-

stützung und kontinuierliche Weiterentwicklung kann das volle Potenzial des FIM-Standards 

ausgeschöpft werden. 
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2 Einleitung 

Im Rahmen des Beispielprojekts: „Anwendung von FIM bei einer Typ-5-Leistung und Umset-

zung in Verbindung einer kommunalen Mustersatzung – hier Bestattungswesen“ der Digital-

Lotsen Sachsen beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG), dem Fachreferenten Be-

stattungsrecht beim SSG sowie den FIM-Methodenexperten und dem FIM-Coach Oliver Lind-

ner der Lindner Consult GmbH, wurden Aspekte des Nutzens von Föderalem Informationsma-

nagement (FIM) auf kommunaler Ebene erörtert und diskutiert. Ziel ist es die Relevanz und 

die Potenziale des FIM-Standards für die kommunale Verwaltungspraxis, insbesondere auf 

kommunaler Ebene, der Ebene von Typ-5-Leistungen (vgl. Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestages, 2023) herauszustellen und sichtbar zu machen. Im Ergebnis wird 

dieses Konzept: FIM im Kontext von Typ-5-Leistungen vorgelegt.  

2.1 Motivation 

In Sachsen soll 2026 das Sächsische Bestattungsgesetz (vgl. Sächsische Staatskanzlei, 

2018) (i. d. R. Typ-4-Leistungen umfassend) fortgeschrieben werden. Kommunen erlassen im 

Rahmen der Gesetzgebung kommunale Satzungen (i. d. R. Typ-5-Leistungen umfassend) für 

die Belange des Friedhofs- und Bestattungswesens. Der SSG als kommunaler Spitzenver-

band unterstützt seine Kommunen durch die Bereitstellung einer entsprechenden Mustersat-

zung, zuletzt überarbeitet 2009. FIM (insbesondere die Bausteine Datenfelder und Prozesse) 

wurde bisher in Sachsen, wie auch in einigen anderen Bundesländern, weitestgehend als 

Standard nicht genutzt. Dies lässt den Schluss zu, dass FIM tatsächlich nicht nutzenstiftend 

sein könnte. Andererseits könnten auch Wissensdefizite oder unzureichende Erfahrung mit 

der Anwendung, der Grund sein. Die Motivation des Projekts liegt darin, zu überprüfen, ob die 

bisherige geringe Nutzung von FIM in Sachsen tatsächlich auf fehlenden Nutzen zurückzufüh-

ren ist oder ob mangelndes Wissen und fehlende Erfahrung die Anwendung bislang verhindert 

haben. Aus dieser Motivation heraus beginnt das Projekt direkt bei der Mustersatzung, um FIM 

von Anfang bei der digitalen Anwendung im Blick auf die Mustersatzung in der Praxis zu ver-

proben.  

2.2 Kommune der Zukunft und FIM 

Die Zukunft der kommunalen Verwaltung ist geprägt von Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. 

Heute wie morgen soll rechtsstaatliches Handeln und die Sicherung einer freiheitlich demo-

kratischen Grundordnung effizient erfolgen. Durch die Einführung und konsequente Nutzung 

des FIM-Standards werden Prozesse, Datenstrukturen und Lösungen so gestaltet, dass diese 

in verschiedenen Kommunen adaptierbar und im Lebenszyklus der Leistung i. V. m. der Fort-

schreibung des rechtlichen Rahmens flexibel anpassbar sind. Dadurch entstehen langlebige 

und belastbare Strukturen, die Ressourcen schonen und Innovation ermöglichen – eine wich-

tige Voraussetzung für die Kommune der Zukunft (siehe auch Vision Kommune der Zukunft 

Sächsischer Städte und Gemeindetag e.V.,2024). 

FIM kann ein Baustein für zuverlässiges und digitales Verwaltungshandeln sein. Standardi-

sierte und klar dokumentierte Abläufe sorgen dafür, dass Prozesse stabil, transparent und 

nachvollziehbar sind. Verwaltung und Unternehmen können sich darauf verlassen, dass Leis-

tungen jederzeit verfügbar, verständlich und sicher bereitgestellt werden. 
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Ändert sich eine Satzung oder ein Gesetz, bleiben i. d. R. die grundlegenden Prozessmodelle 

und Abläufe dank FIM in der aktualisierten Form erhalten. Das Online-Formular kann gezielt 

und schnell angepasst werden. Die Änderungen werden zentral dokumentiert und in die be-

stehenden Datenstrukturen übernommen. Entwickler erhalten automatisch Hinweise zu den 

Anpassungen und können diese effizient in Formularen und Verfahren umsetzen. Die Nutzer 

– Bürger und Unternehmen - profitieren unmittelbar von aktuellen, rechtssicheren und ver-

ständlichen Online-Angeboten. Mitarbeiter in den Verwaltungen verfügen über ein verlässli-

ches aktuelles Werkzeug. 

Die aktuell geplante Anpassung des Sächsischen Bestattungsgesetzes eröffnet die Möglich-

keit, FIM für die digitale Ausgestaltung der mit der Satzung verbundenen Prozesse zu imple-

mentieren und den Nutzen oder auch Nicht-Nutzen von FIM für Typ-5-Leistungen zu untersu-

chen und ggf. zu empfehlen. 

Durch diese nachhaltige und zuverlässige Gestaltung kann die Kommune der Zukunft zum 

verlässlichen Partner für alle werden.  

2.3 Thesen 

Ein Eindruck, der auch von Experten wie den Digital-Lotsen oder FIM-Coachs bestätigt wird, 

ist, dass derjenige, der den Aufwand mit FIM hat, nicht derjenige ist, der den Nutzen von FIM 

unmittelbar erlebt, also Nutznießer von FIM ist. Es liegt auch der Verdacht nahe, dass unmit-

telbar nach der Initialisierung von FIM, z. B. im Bestattungsrecht, sich der Nutzen des Vorge-

hens nur langsam zeigt und die wirklich spürbaren Effekte vielleicht erst bei nachfolgenden 

Änderungen deutlich zum Tragen kommen können. 

 

Im Rahmen des Konzepts werden folgende Thesen aufgestellt: 

1. FIM eignet sich für die Erstellung und effiziente Umsetzung kommunaler Satzungen 

(Typ-5-Leistungen).  

2. Initialer Implementierungsaufwand und unmittelbarer Nutzen liegen bei unterschiedli-

chen Akteuren; eine Kompensation erfolgt üblicherweise nicht.  

3. FIM erhöht die Standardisierung und Vergleichbarkeit von Satzungen und verbessert 

langfristig die Interoperabilität zwischen Kommunal- und Landesprozessen.  

4. Die Effekte des FIM-Vorgehensmodells treten zeitverzögert ein und entfalten ihre 

volle Wirkung erst bei späteren Änderungen oder weiteren Satzungen.  

5. Die Einführung von FIM verursacht zunächst erheblichen Mehraufwand, der sich erst 

bei wiederkehrenden Anpassungen oder Übertragungen amortisiert.  

6. Die Akzeptanz von FIM hängt entscheidend von einer klaren und transparenten Nut-

zenargumentation ab, die technische, organisatorische und finanzielle Vorteile ver-

ständlich vermittelt.  

7. Die Einführung von FIM erfordert enge Abstimmung zwischen der Landes- und der 

Kommunalebene; fehlende Koordination mindert Effizienzgewinne erheblich.  

8. Die Nutzung von FIM im Bestattungsrecht kann als Pilotprojekt dienen, um Übertrag-

barkeit auf andere Typ-5-Leistungen zu prüfen und Handlungsempfehlungen abzulei-

ten. 
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2.4 Konzeption 

Diese Konzeption zur Umsetzung von FIM im Kontext von Typ-5-Leistungen erläutert die 

grundlegenden Prinzipien und Zielsetzungen des Föderalen Informationsmanagements und 

gibt einen Ausblick auf einen möglichen Umgang mit FIM für und in Kommunen. Das Konzept 

wurde im Verlauf des Projekts entwickelt und dient als Grundlage für die Auseinandersetzung 

mit den aufgestellten Thesen. Diese Thesen spiegeln unsere Beobachtungen und Annahmen 

darüber wider, wie FIM die Digitalisierung kommunaler Prozesse unterstützen kann. Im Pro-

jektverlauf sollen sie überprüft und entweder bestätigt oder verworfen werden. 

Die Einbindung kommunaler Praxispartner hat dabei einen unmittelbaren Realitätsbezug ge-

schaffen und verdeutlicht, wie komplex der rechtliche Rahmen und die gelebte Praxis tat-

sächlich sind. 

Die Konzeption zielt auf folgende Punkte ab: 

• Bereitstellen eines standardisierten Vorgehensmodells, das die nachhaltige Um-

setzung digitaler Prozesse erleichtert.  

• Die Relevanz und Grundlagen von FIM verständlich darzustellen und in den kommu-

nalen Kontext zu übertragen. 

• Einen rechtlichen Innovationsimpuls zu setzen, indem im Rahmen des Projekts eine 

Mustersatzung für das Bestattungsrecht entwickelt und eine Gesetzesnovellierung un-

terstützt wird.  

• Einen Zukunftsausblick zu geben, mit welchem deutlich wird, dass FIM im Blick auf 

zukünftige Aufgaben wie z. B. der Registermodernisierung erhebliche Erleichterungen 

und Effizienzsteigerungen mit sich bringt. 
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3 Ausgangslage: Die Digitalisierung im Freistaat Sachsen 

Die kommunale Verwaltungsdigitalisierung im Freistaat Sachsen befindet sich in einem dyna-

mischen Transformationsprozess. Während das Land mit Programmen wie Digitales Sachsen 

und zentralen Infrastrukturen wie dem Serviceportal Amt24.Sachsen klare Rahmenbedingun-

gen schafft, ist die Umsetzung auf kommunaler Ebene durch unterschiedliche Ausgangslagen, 

Ressourcen und Kompetenzen geprägt. 

Die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung in Sachsen hat seit der ersten KOMKIS-Be-

fragung deutlich an Dynamik gewonnen. Während zu Beginn vor allem externe Vorgaben wie 

das Onlinezugangsgesetz (OZG) als Treiber wirkten, wird der Prozess inzwischen zunehmend 

von den Kommunen selbst initiiert (vgl. Eljezi, Kratzmann, Botta, Dziurla, Grüttner, Hesse, 

Röber Manfred, 2024, S. 4). Diese Entwicklung zeigt ein wachsendes Bewusstsein für die 

Chancen digitaler Lösungen und eine stärkere Eigenverantwortung. 

Trotz dieser Fortschritte bestehen erhebliche Herausforderungen. Besonders gravierend sind 

personelle Engpässe: Es fehlt an IT-Fachkräften, und die digitalen Kompetenzen im allgemei-

nen Verwaltungspersonal sind oft unzureichend (vgl. Eljezi et al.,2024, S. 6). Hinzu kommen 

kulturelle Barrieren – Teile der Belegschaft begegnen der Digitalisierung mit Skepsis oder Un-

sicherheit, was den Veränderungsprozess verlangsamt (ebd.). Die technische Ausgangsbasis 

ist zudem heterogen, was eine einheitliche Umsetzung erschwert (vgl. ebd., S. 7). 

Die Analyse verdeutlicht, dass Digitalisierung nicht allein als technisches Projekt verstanden 

werden darf. Sie ist vielmehr eine umfassende organisatorische und kulturelle Transformation, 

die ein strukturiertes Change-Management erfordert. Erfolgsfaktoren sind gezielte Qualifizie-

rungsmaßnahmen wie die Einführung von „Digital-Navigatoren“ sowie eine klare strategische 

Steuerung durch den Freistaat (vgl. ebd., S. 8). 

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Projekt zur Entwicklung eines FIM-Vorgehensmodells an 

Bedeutung. Es knüpft an bestehende Initiativen wie das Digitallotsen-Projekt Sachsen an, 

das gezielt kommunale Akteure befähigt, digitale Verwaltungsprozesse strategisch zu gestal-

ten und voneinander zu lernen.  

Die Stärkung bestehender Strukturen und die praxisnahe Orientierung durch das FIM-Vorge-

hensmodell sind entscheidende Schritte, um die digitale Transformation voranzubringen. Den-

noch zeigt sich, dass die Umsetzung auf kommunaler Ebene mit erheblichen Herausforderun-

gen verbunden ist, die den Fortschritt verlangsamen und eine Digitalisierung erschweren. 

1. Komplexität und Vielfalt kommunaler Leistungen: Kommunale Leistungen sind zahl-
reich, fachlich komplex und lokal unterschiedlich organisiert.  

2. Ressourcenmangel und begrenzte Steuerungskapazitäten: Finanzielle Engpässe, 
Fachkräftemangel und überlastete IT-Strukturen hemmen die Digitalisierung.  

3. Uneinheitliche Umsetzungsstände und fehlende Synchronisierung: Zwischen Kommu-
nen und Bundesländern bestehen große Unterschiede im Digitalisierungsgrad. Diese Frag-
mentierung führt zu Medienbrüchen und uneinheitlichen Nutzererlebnissen.  

4. Veränderungsdruck und Unsicherheit über Standards: Kommunen stehen unter hohem 
Veränderungsdruck, oft ohne klare Perspektive auf zukünftige Standards. Die KGSt betont die 
Bedeutung lernender Organisationen und kontinuierlichen Kompetenzaufbaus.  

Die Digitalisierung kommunaler Leistungen erfordert mehr als Technik: Sie braucht Orientie-

rung, Standardisierung und entlastende Strukturen, und genau hier setzt das Pilotprojekt an.  
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4 Zielsetzung des Projekts 

Das Projekt verfolgt das Ziel, ein standardisiertes Vorgehensmodell zur Anwendung des FIM-

Ansatzes für kommunale Verwaltungsleistungen zu entwickeln. Im Fokus stehen Leistungen, 

deren Regelungs- und Vollzugskompetenz vollständig bei den Kommunen liegt, exemplarisch 

die Friedhofsangelegenheiten. 

Das Vorgehensmodell soll Kommunen eine strukturierte Grundlage bieten, um FIM-Bausteine 

(standardisierte Informationen zu Prozessen, Datenfeldern und Leistungsbeschreibungen) 

einheitlich zu modellieren und in die digitale Umsetzung zu überführen. Dadurch wird die Digi-

talisierung beschleunigt, Redundanzen vermieden und die Qualität der Leistungsbeschreibun-

gen erhöht. 

Zur Erreichung dieser Ziele werden im Projekt folgende Schritte umgesetzt: 

• Aufstellen von Thesen und deren Bearbeitung, um zentrale Fragestellungen und 

Lösungsansätze zu strukturieren. 

• Analyse und Aufbereitung einer Mustersatzung, um übertragbare Musterreferenz-

informationen zu entwickeln. 

• Erprobung von FIM-Informationen im Kontext von kommunalen Leistungen 

• Ableitung eines übertragbaren Vorgehensmodells, das als Blaupause für die Digi-

talisierung vergleichbarer kommunaler Leistungen dient. 

4.1 Nutzenversprechen 

Der geplante Mehrwert besteht darin, dass Kommunen künftig kommunale Leistungen effi-

zient, rechtssicher und medienbruchfrei digitalisieren können. FIM soll dabei nicht als zusätz-

liche Hürde, sondern als strukturierter und anschlussfähiger Standardprozess verstanden wer-

den, der Orientierung und Entlastung bietet. 

Durch die Entwicklung qualitätsgesicherter Musterreferenzinformationen auf Basis von Mus-

tersatzungen entsteht ein modulares Gesamtpaket, das flexibel an lokale Gegebenheiten an-

gepasst werden kann. Kommunen erhalten damit eine Art „Bedienanleitung“ für die digitale 

Umsetzung ihrer Leistungen: Sie können gezielt entscheiden, welche Bestandteile für ihre ört-

liche Ausgestaltung relevant sind. 

Langfristig ermöglicht das Projekt die zentrale Aufbereitung weiterer Typ-5-Leistungen nach 

dem EfA-Prinzip („Einer für Alle“). So entsteht eine technikneutrale übertragbare Referenzim-

plementierung, die nicht nur einzelne Kommunen unterstützt, sondern auch die landesweite 

Standardisierung und Skalierung digitaler Verwaltungsprozesse fördert. 

4.2 Beitrag zur Standardisierung und Nachnutzbarkeit 

Ein weiterer Vorteil ist die technologische Offenheit des Modells: Es ist nicht an ein bestimmtes 

System gebunden, sondern kompatibel mit allen gängigen Antrags- und Fallmanagementlö-

sungen, die Schnittstellenformate wie XML oder JSON unterstützen. Bestehende IT-Investiti-

onen bleiben geschützt, und Kommunen können die Lösung bedarfsgerecht in ihre System-

landschaft integrieren, ohne auf proprietäre Technologien angewiesen zu sein. 
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So entsteht ein zukunftsfähiges Modell, welches Standardisierung und Flexibilität vereint und 

die digitale Transformation kommunaler Leistungen nachhaltig unterstützt. 

4.3 Rolle der Kommunen im föderalen Gesamtkontext 

Im föderalen Staatssystem der Bundesrepublik Deutschland sind Kommunen nicht nur Aus-

führungsorgane, sondern zentrale Akteure bei der Umsetzung staatlicher Leistungen. Sie ste-

hen im direkten Kontakt mit den Bürgern und prägen den Vollzug gesetzlicher Vorgaben maß-

geblich. 

Das Projekt greift diesen Umstand auf: Kommunen werden nicht als reine Anwender verstan-

den, sondern als aktive Mitgestalter des FIM-Vorgehensmodells. Es ist geplant, dass ihre Per-

spektiven, Bedarfe und Erfahrungen gezielt in die Weiterentwicklung einfließen. So entsteht 

ein Modell, das nicht „von oben“ vorgegeben wird, sondern sich aus den Erfahrungen der FIM-

Experten, der Digital-Lotsen, Fachreferenten und der kommunalen Praxis heraus entwickelt 

und dadurch lebendig bleibt. 
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5 FIM-Methodik 

Hinweis: Dieses Kapitel kann übersprungen werden, wenn Sie bereits mit dem Föderalen 

Informationsmanagement (FIM) vertraut sind. Einen kompakten Überblick finden Sie unter 

https://fimportal.de oder https://FIM.Digital-Lotsen.de. Wer FIM noch nicht kennt, sollte das 

Kapitel unbedingt lesen, um die Grundlagen und Zusammenhänge zu verstehen. 

FIM ist ein vom IT-Planungsrat beschlossener Standard, der die Qualität, Konsistenz und Wie-

derverwendbarkeit von Verwaltungsinformationen in Deutschland sicherstellen soll. Ziel ist es, 

eine einheitliche Datenbasis zu schaffen, die die Interoperabilität zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen fördert und die digitale Transformation der Verwaltung strukturell unterstützt. 

Ein besonderer Mehrwert von FIM liegt in der Unterstützung der Standardisierung und Harmo-

nisierung von Verwaltungsleistungen über Ländergrenzen hinweg. Durch die Verwendung ein-

heitlicher Datenformate, insbesondere der verbindlich festgelegten XÖV-Standards, wird die 

Zusammenarbeit zwischen Behörden erleichtert, Medienbrüche werden reduziert und die Ser-

vicequalität für Bürger und Unternehmen verbessert. 

Der FIM-Ansatz gliedert sich in zwei zentrale Phasen: Zunächst werden auf Basis geltender 

Rechtsgrundlagen Stamminformationen erstellt. Diese bilden die Grundlage für die sogenann-

ten OZG-Referenzinformationen, die die Leistungen konkretisieren und für die digitale Umset-

zung einleiten. In einem nächsten Schritt folgen die technische Modellierung (z. B. Klick-Pro-

totypen und Maskeninformationen) und schließlich die Bereitstellung der fertigen Online-Leis-

tung. 

FIM schafft damit die Voraussetzungen für eine moderne, nutzerfreundliche und rechtssichere 

Verwaltung und ist zugleich ein zentrales Instrument zur Umsetzung des Onlinezugangsge-

setzes (OZG) und des „Einer-für-Alle“-Prinzips. Die Verwendung von FIM für die kommunale 

Digitalisierung liegt in der Nachnutzung. 

5.1 FIM-Bausteine 

Die FIM-Bausteine sind standardisierte Elemente des FIM. Sie dienen dazu, Verwaltungsleis-

tungen einheitlich zu beschreiben und rechtliche sowie technische Informationen strukturiert 

bereitzustellen. 

1. Baustein Leistung: Standard XZufi 

Einheitliche, rechtlich geprüfte Beschreibung der Verwaltungsleistung, verständlich für Bürger 

und Wirtschaft.  

2. Baustein Prozesse: Standard XProzess 

Er dient dazu, Verwaltungsprozesse standardisiert, nachvollziehbar und interoperabel zu als 

Ablaufmodell zu modellieren. 

3. Baustein Datenfelder: Standard XDatenfelder 

https://fimportal.de/
https://fim.digital-lotsen.de/
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Strukturierte Beschreibung der benötigten Daten. 

Listet die benötigten Informationen für die Leis-

tung, z. B. Name, Adresse oder spezifische Anga-

ben, in standardisierter Form. 

 

 

5.1.1 Baustein Leistung  

Der erste Schritt im FIM-Baustein „Leistung“ ist der sogenannte Leistungszuschnitt. Dabei 

wird jede Verwaltungsleistung auf Basis ihrer gesetzlichen Grundlage analysiert, geprüft und 

(falls erforderlich) ergänzt oder korrigiert. Dieser Schritt erfolgt für jede Leistung individuell und 

wird in einem eigenen Formular dokumentiert. Ziel ist es, die Leistung eindeutig zu identifizie-

ren, abzugrenzen und für die weitere Bearbeitung vorzubereiten. 

Sobald der Leistungszuschnitt freigegeben ist, wird für jede Leistung eine Leistungsbeschrei-

bung erstellt. Die Leistungsbeschreibung ist der konkrete Text, der die Leistung für Bürger 

oder Unternehmen erklärt. Sie basiert auf Stammtexten, die zentral bereitgestellt werden, und 

muss durch lokale (Vollzugs-)Informationen ergänzt werden. Merkmale: 

• Einheitliche Benennung im Leistungskatalog (bundesweite Identifizierung über Leis-

tungsschlüssel) 

• Übersetzung der Rechtssprache in eine verständliche Sprache für die Nutzer 

• Veröffentlichung in den Serviceportalen von Bund, Ländern und Kommunen 

Sie bildet die zentrale Grundlage für die spätere Entwicklung des Online-Dienstes sowie für 

die Prozesse und Datenfelder, die sich inhaltlich an der Leistungsbeschreibung orientieren. 

5.1.2 Baustein Prozesse  

Der FIM-Baustein Prozesse dient der standardisierten Erfassung und Strukturierung von Ver-

waltungsprozessen. Ziel ist es, Abläufe innerhalb von Behörden zu vereinheitlichen, um Ver-

waltungsleistungen effizient, rechtssicher und ggfs. medienbruchfrei umzusetzen. Der Bau-

stein fungiert als methodischer Leitfaden für die optimierte Abwicklung administrativer Aufga-

ben und ist ein zentrales Element der digitalen Verwaltungsmodernisierung. 

Die Verwaltungsprozesse werden in einer FIM-BPMN-Notation modelliert. Diese Notation ist 

eine reduzierte BPMN 2.0-Notation, die mithilfe von verwaltungstypischen Baukästen eine 

schnelle Modellierung ermöglicht. 

• Musterprozesse: Verwaltungsakt nach § 35 VwVfG oder SGB-II erleichtern die Model-

lierung wiederkehrender Verwaltungsabläufe. 

• Referenzaktivitätengruppen (RAGs): strukturieren die Prozesse in acht festgelegte 

Aufgabenbereiche, die als Teilprozesse in der Verwaltung typischerweise als Tätigkeit 

vorkommen. 

• Aufgaben: Atomare Tätigkeiten unterhalb der Referenzaktivitätengruppen beschrieben 

die genauen Teilschritte. 

Die RAGs sorgen für eine logische, rechtlich konforme Abfolge der Prozessschritte. Jede RAG 

wird mit einer Rechtsgrundlage verknüpft. 

Abbildung 1: FIM-Bausteine; eigene Darstellung. 
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Die Modellierung erfolgt grundsätzlich durch die jeweils rechtssetzende Behörde, sei es auf 

Landes- oder kommunaler Ebene, mithilfe gängiger BPMN-konformer Modellierungswerk-

zeuge wie PICTURE, Adonis oder ARIS4FIM. Diese Tools unterstützen die FIM-Methodik und 

ermöglichen eine strukturierte, nachvollziehbare Prozessdarstellung. In diesem Projekt wird 

PICTURE verwendet, da es eine Basiskomponente in Sachsen ist.  

Es gibt unter anderem folgende Prozessarten: 

1. FIM-Stammprozess 

• Darstellung des rechtlich vorgegebenen Ablaufs innerhalb einer Behörde 

• Akteure außerhalb der Behörde (z. B. Antragsteller, Gutachter) werden als 

„Black Box“ behandelt 

• Dokumentiert rechtliche Grundlagen und Nachrichtenflüsse, zum Beispiel von 

und zu Registern 

• Identifizierung von Dokumentsteckbriefen, die einen Nachrichtenfluss und mit 

Verknüpfung von Datenschemata die genaue Datenstrukturierung beschreiben 

2. Musterreferenzprozess 

• Beschreibt einen Verwaltungsablauf auf Grundlage einer Mustersatzung (keine 

reale Rechtsgrundlage) 

• Ergänzt um die Perspektive des Antragstellers im digitalen Verfahren 

• Dient als Vorlage für die Entwicklung nutzerfreundlicher Online-Dienste 

Es gibt noch die Prozessarten Lokal-, OZG-Referenz- und Referenzprozess, die weitere De-

tailierungsgrade darstellen. Auf Basis dieser Prozessmodelle können IT-Dienstleister gezielt 

Online-Dienste entwickeln, die den Informationsbedarf im Verwaltungsprozess zu jedem Zeit-

punkt im Verfahren klar definieren. Dies ermöglicht eine präzise, bürgerzentrierte Gestaltung 

digitaler Verwaltungsleistungen.  

Die Prozessmodellierung dient zudem in der Vollzugsbehörde dazu, den Ressourcenver-

brauch zu bestimmen und Abläufe rechtssicher und effizient umsetzen zu können. 

5.1.3 Baustein Datenfelder 

Die standardisierte Erfassung und Bereitstellung von Daten ist ein zentraler Bestandteil des 

FIM-Bausteins Datenfelder. Ziel dieses Bausteins ist es, Informationen innerhalb von Verwal-

tungsprozessen konsistent zu strukturieren und systematisch zu erfassen. Damit bildet er die 

Grundlage für die digitale Abbildung und Verwaltung von Formularen und Dokumenten. Dar-

über hinaus unterstützt der Baustein die Interoperabilität zwischen Fachverfahren, Portalen 

und föderalen Ebenen und schafft die Basis für eine einheitliche Datenhaltung im Sinne des 

Once-Only-Prinzips. 

Der Baustein besteht aus vier Baukästen: 

1. Datenfelder – die kleinste Einheit, z. B. „Vorname“ oder „Geburtsdatum“ (in Ergän-

zung mit Codelisten und Regeln) 

2. Datenfeldgruppen – fassen thematisch zusammengehörige Felder, z. B. „Angaben 

zum Antragsteller“ 

3. Stammdatenschemata / Referenzdatenschemata – strukturieren komplette Formu-

lare, z. B. für eine Gewerbeanmeldung 
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4. Dokumentsteckbriefe– beschreiben die Dokumente und enthalten Metadaten wie 

Titel, rechtliche Grundlagen und Erstellungsdatum 

Ein Referenzdatenschema baut auf dem Stammdatenschema auf und ergänzt es um techni-

sche Felder wie Antragsdatum, Rückkanal oder BUND-ID-Anbindung, essenziell für die Um-

setzung digitaler Online-Dienste. 

Die Modellierung der Datenschemata erfolgt je nach Bundesland in verschiedenen Tools wie 

FRED3 oder ARIS4FIM. In diesem Projekt wurde FRED3 genutzt.  

Dabei kommen bevorzugt harmonisierte BOB-Felder zum Einsatz, standardisierte Bausteine, 

die sich in Verwaltungsdokumenten wiederholen und daher wiederverwendet werden sollen. 

Fachspezifische Felder, die nicht im BOB-Katalog enthalten sind, werden durch Methodenex-

perten individuell erstellt. Die Pflege und Aktualisierung dieser Felder erfolgt zentral, um Kon-

sistenz und Nachnutzbarkeit sicherzustellen. Änderungen werden versioniert dokumentiert, 

sodass eine transparente Weiterentwicklung gewährleistet ist. 

Die standardisierte Nutzung von Datenfeldern ermöglicht eine strukturierte, rechtssichere und 

medienbruchfreie Erfassung von Informationen. Sie reduziert Redundanzen, erleichtert die 

Nachnutzung und verbessert die Effizienz bei der Umsetzung digitaler Verwaltungsprozesse, 

insbesondere im Kontext des OZG und des „Einer-für-Alle“-Prinzips. 

5.2 Zwischen Stamm-, Referenz- und Musterinformationen  

Die Modellierung digitaler Verwaltungsleistungen im Rahmen des Föderalen Informationsma-

nagements basiert auf unterschiedlichen Informationstypen, die jeweils eine spezifische Funk-

tion erfüllen. Diese lassen sich in drei zentrale Kategorien unterteilen: FIM-Stamminformati-

onen, OZG-Referenzinformationen und Musterinformationen. Sie unterscheiden sich hin-

sichtlich ihrer Herkunft, Zielsetzung und Verbindlichkeit und bauen methodisch aufeinander 

auf. 

5.2.1 FIM-Stamminformationen – die rechtlich fundierte Ausgangsbasis 

FIM-Stamminformationen bilden die Grundlage jeder FIM-konformen Verwaltungsleistung. Sie 

werden ausschließlich auf Basis der geltenden Rechtsgrundlagen erstellt – durch das jeweils 

zuständige Ministerium oder eine vergleichbare Behörde auf Bundes-, Landes- oder kommu-

naler Ebene. Sie bestehen aus: 

• FIM-Stammtexten (rechtlich geprüfte Beschreibungstexte), 

• FIM-Stammprozessen (prozessuale Abläufe aus Sicht der Behörde), 

• FIM-Stammdatenschemata (strukturierte Datenfelder und -gruppen). 

Werden die allgemeinen Stamminformationen um die vor Ort geltenden Ausführungsregelungen 

ergänzt und konkretisiert, entstehen sogenannte Lokalinformationen. Sie enthalten detaillierte 

Angaben zur praktischen Umsetzung einer Verwaltungsleistung, beispielsweise zu: 

• Verfahrensabläufen 

• Voraussetzungen und Bedingungen 

• Zuständigkeiten, einschließlich Organisationseinheiten und Kontaktdaten.  

Lokalinformationen umfassen insbesondere Leistungsbeschreibungen, Lokalprozesse sowie 

Lokaldatenschemata. Sie dienen dazu, die Ausführung einer Leistung transparent und nachvoll-

ziehbar darzustellen.  
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5.2.2 OZG-Referenzinformationen – die nutzerzentrierte Zielvision 

OZG-Referenzinformationen bauen auf den FIM-Stamminformationen auf und zeigen, wie 

eine Verwaltungsleistung aus Sicht der Nutzer digital und medienbruchfrei gestaltet werden 

kann. Sie dienen als Zielbild für eine moderne, bürgerfreundliche Online-Leistung und beste-

hen aus: 

• OZG-Referenzprozessen (baut auf dem FIM-Stammprozess auf, inkl. Nutzerinterak-

tionen und erstem Entwurf des Online-Dienstes), 

• OZG-Referenzdatenschemata (baut auf dem FIM-Datenschemata auf, inkl. techni-

schen Felder wie BUND-ID, Rückkanal, Antragsdatum). 

Diese Informationen dürfen bewusst über den aktuellen Rechtsrahmen hinausgehen, um Op-

timierungspotenziale aufzuzeigen. Wo rechtliche Anpassungen erforderlich sind, werden diese 

konkret benannt, z. B. direkt an Prozessschritten oder Datenfeldern. OZG-Referenzinformati-

onen sind somit ein wichtiges Instrument zur Weiterentwicklung von Leistungen im Sinne des 

Onlinezugangsgesetzes und des EfA-Prinzips. 

5.2.3 Musterinformationen – methodische Unterstützung und Orientierung 

Musterinformationen dienen als methodische Hilfestellung bei der Erstellung von FIM-Stam-

minformationen oder OZG-Referenzinformationen. Sie beziehen sich auf eine reale Rechts-

grundlage, sind aber nicht rechtsverbindlich, jedoch fachlich fundiert und methodisch geprüft. 

Musterinformationen bestehen aus: 

• Mustertexten, 

• Musterprozessen und 

• Musterdatenschemata. 

Sie sollen eine einheitliche, wiederverwendbare Grundlage bieten. Behörden können sie als 

Vorlage nutzen, um eigene FIM-konforme Inhalte zu entwickeln oder bestehende Leistungen 

zu harmonisieren. In der Praxis werden keine Musterdatenschemata erstellt, sie werden als 

Musterreferenzdatenschemata bezeichnet.  

Beispiel: Ein Land stellt seine Typ-4-Musterinformation anderen Ländern zur Verfügung. 

5.3 Typisierung - Einordnung von Typ-5-Leistungen 

Um die föderale Komplexität besser handhabbar zu machen, wurden verschiedene Leis-

tungstypen definiert, welche die rechtliche Zuständigkeit und Umsetzung einer Leistung sys-

tematisch erfassbar machen. Dazu werden Leistungen in verschiedene Typen unterteilt, um 

die föderale Vielfalt systematisch abzubilden. Die Typisierung orientiert sich an der Zuständig-

keit und der rechtlichen Grundlage der Leistung:  

• Typ 1:  Leistungen der Bundesverwaltung, die bundeseinheitlich geregelt. 

• Typ 2:  Leistungen der Landesverwaltung, die bundesrechtlich geregelt sind. 

• Typ 3:  Leistungen der Landesverwaltung, die landesrechtlich geregelt sind. 

• Typ 4:  Kommunale Leistungen, die bundes- oder landesrechtlich geregelt sind. 

• Typ 5:  Leistungen, die ausschließlich kommunalspezifisch geregelt sind und  

              nicht bundeseinheitlich vorkommen. (ausschließlich ein Ausschnitt) 
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Die Besonderheit von Typ-5-Leistungen liegt darin, dass sie ausschließlich aus kommunal-

spezifischen Rechtsgrundlagen entstehen. Ihre Erstellung erfolgt in den Landesredaktionen 

oder kommunalen Redaktionssystemen, wobei zunächst die relevanten Normen analysiert 

und anschließend eine Leistungsbeschreibung erstellt wird. Typ-5-Leistungen sind entschei-

dend für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, da sie sicherstellen, dass auch regio-

nale Besonderheiten digital verfügbar sind. Sie ermöglichen die Standardisierung und Nach-

nutzbarkeit von Informationen, ohne die föderale Vielfalt einzuschränken, und tragen so zur 

vollständigen Abdeckung aller Verwaltungsleistungen bei. 
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6 FIM und Mustersatzung: Ein erster Schritt – noch kein Durch-

bruch  

Das Kapitel beschreibt den Weg von der Analyse der Ausgangslage bis zur Entwicklung eines 

Vorgehensmodells für Typ-5-Leistungen. Diese Leistungen sind durch individuell ausgestalte-

tes kommunales Satzungsrecht stark lokal geprägt und besitzen i. d. R. keine einheitlichen 

Stamminformationen, was eine zentrale Standardisierung erschwert. 

Ausgangspunkt für die Erstellung dieser Konzeption ist die Bereitstellung von Mustersatzun-

gen des SSG, die auch bei Änderungen effizient umgesetzt werden können. Mit diesem Kon-

zept wird ein Ansatz für FIM im Umgang mit Typ-5-Leistungen entwickelt. Nachfolgend werden 

die einzelnen Schritte hierzu beschrieben.  

6.1 Ausgangspunkt des Projekts 

Typ-5-Leistungen sind stark lokal geprägt und verfügen daher über keine einheitlichen Stam-

minformationen. Ihre rechtliche und organisatorische Ausgestaltung variiert von Kommune zu 

Kommune, was eine zentrale Standardisierung aufgrund der Vielfalt der Leistungen erschwert. 

Bei der Analyse wurde festgestellt, dass im FIM-Portal bislang nur sehr wenige Typ-5-Leistun-

gen verfügbar sind. Ebenso existieren in den Ländern kaum Stellen, die kommunale Inhalte 

(explizit Typ-5) pflegen, mit Ausnahme von Typ-5-Leistungsbeschreibungen. Dies erschwert 

die flächendeckende Bereitstellung standardisierter Informationen auf der kommunalen Ebene 

erheblich. Eine Institution, die zentral die kommunale Digitalisierung unterstützt, könnte hierfür 

eine Serviceeinheit schaffen, um die Kommunen bei der Nachnutzung von FIM-Informationen 

zu unterstützen und nachnutzbare FIM-Informationen für die Kommunen im Land zu erstellen. 

Vor diesem Hintergrund wurde geprüft, welche Arten von FIM- oder OZG-Informationen sich 

für Typ-5-Leistungen eignen. Wenig sinnvoll erschien es, eine spezifische Satzung zu model-

lieren. Stattdessen wurde eine Mustersatzung des Sächsischen Städte- und Gemeindebundes 

gewählt, in der Annahme, dass diese Mustersatzung als eine gute Grundlage für die meisten 

kommunalen Satzungen im Freistaat gedient hat. Weil keine konkrete Handlungsgrundlage, 

sondern eine Mustersatzung modelliert wurde, werden die Ergebnisse “Musterreferenzinfor-

mationen” genannt: 

• Baustein Leistungen: Hier werden Musterleistungsbeschreibungen bereitgestellt. 

• Baustein Datenfelder und Prozesse: Für Typ-5-Leistungen sind Stamminformationen 

wenig sinnvoll, weil die rechtssetzende Ebene gleichzeitig die umsetzende Ebene ist. 

Bei Typ-5-Leistungen muss es daher um nachnutzbare FIM-Informationen gehen.  

Daher wurde entschieden, Musterreferenzinformationen zu modellieren. Dies gilt 

auch für den Baustein Prozesse, hier wird von Musterreferenzprozessen gesprochen.  

Die Idee liegt darin, dass diese FIM-Informationen als Blaupause dienen, welche von Kommu-

nen flexibel an ihre lokalen Gegebenheiten angepasst werden könnten. Die Modellierung soll 

so erfolgen, dass Auswahlmöglichkeiten bestehen, etwa durch Variantenpfade oder optionale 

Felder. Um dies zu verdeutlichen, werden die einzelnen Bausteine nochmals detaillierter be-

schrieben.  

6.1.1 Besonderheit Baustein Leistungen  

Für den Baustein „Leistungen“ wird eine globale Leistungsbeschreibung erstellt. Diese deckt 

nicht jede mögliche Ausprägung im Detail ab, verweist jedoch gezielt auf die jeweilige 
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Kommune. Dadurch bleibt die Beschreibung allgemein genug für die Wiederverwendung, aber 

offen für kommunalspezifische Ergänzungen. 

6.1.2 Besonderheit Baustein Prozesse  

Im Bereich der Prozesse erfolgt eine Zusammenfassung mehrerer Einzelmaßnahmen zu ei-

nem Prozessmodell. Dieses Modell bildet sämtliche Eventualitäten ab, welche aufgrund der 

Regelungskompetenz durch die Typ-5-Leistungen entstehen, um eine möglichst vollständige 

und flexible Prozessdarstellung zu gewährleisten.  

6.1.3 Besonderheit Baustein Datenfelder  

Der Baustein „Datenfelder“ weist eine zentrale Besonderheit auf: Auf der Typ-5-Ebene wird 

bewusst auf die Erstellung konkreter Stamminformationen verzichtet. Grund dafür ist die hohe 

Variabilität der Anforderungen. Stattdessen werden auf dieser Ebene ausschließlich Muster 

auf Referenzebene gebildet. 

Die FIM-Methodik wird in diesem Zusammenhang erweitert: Im Musterreferenzdatenschema 

wird künftig zwischen zwei Ebenen unterschieden: 

• Der Anwenderperspektive (Bürger) 

• und der kommunalen Ebene.  

Für letztere werden spezifische Felder modelliert, die es der Kommune ermöglichen, das Da-

tenschema zu parametrisieren. Ein Beispiel: Die Kommune kann angeben, ob sie über einen 

Friedwald verfügt. Falls dies nicht der Fall ist, greifen Regeln, die das Datenschema entspre-

chend anpassen. 

6.2 Vorgehen  

Die Mustersatzung wurde in enger Abstimmung mit fachlichen Experten erstellt. Dabei traten 

deutliche Unterschiede zwischen den Verwaltungsleistungen zutage: 

• Friedhöfe sind teils kirchlich, teils staatlich organisiert, 

• Angebote wie Feierstunden variieren stark und 

• Regelungen zu Grabbeigaben unterscheiden sich erheblich. 

Diese Heterogenität machte eine flexible Struktur notwendig, um eine breite Nachnutzbarkeit 

sicherzustellen. Ziel ist die Erarbeitung und kostenfreie Bereitstellung eines anpassbaren „Ver-

fahrensgerüstes“, welches entsprechend der organisatorischen bzw. satzungsgemäßen Vo-

raussetzungen in den Städten und Gemeinden nachgenutzt und passgenau durch die kom-

munalen Anwender (um)designt werden kann. Dies ist nicht zuletzt ein Beitrag zur Stärkung 

der kommunalen Selbstverwaltung und zur digitalen Souveränität der kommunalen Anwender.  

6.2.1 Vorgehen im Baustein Leistung 

Dieser Abschnitt zeigt, wie bestehende Bestattungsleistungen erfasst, fehlende ergänzt und 

für die digitale Umsetzung vorbereitet wurden. Dazu gehören die Überarbeitung von Leistungs-

beschreibungen, die Entwicklung flexibler Textbausteine, die Einbindung der Fachlichkeit so-

wie die Rolle der Mustersatzung als Grundlage für eine einheitliche und effiziente digitale Kom-

munalverwaltung. 
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6.2.1.1 Bestandsaufnahme der schon bestehenden Leistungen 

Die Analyse der Rechtsgrundlagen ergab, dass viele Leistungen schon über einen Leistungs-

schlüssel verfügen. Wir haben uns daher zuerst das schon bestehende Gerüst aus Leistungs-

schlüsseln angesehen und die fehlenden Leistungen laut Mustersatzung und Sächsischem 

Bestattungsgesetz identifiziert und zugeschnitten. Für diese Leistungen haben wir im nächsten 

Schritt einen Leistungsschlüssel beantragt.  

Die schon bestehenden Leistungen im Bereich Bestattung waren:  

Tabelle 1: Bereits bestehende Leistungen. 

Leistungsschlüssel Leistung 

99101002104001 

 

Bestattung – Erdbestattung Anmeldung 

99101002104002 

 

Bestattung – Feuerbestattung Anmeldung 

99101024000000 Ausgrabung oder Umbettung von Leichen und Aschen Genehmigung 

99101001038000 Nutzungsrecht für eine Grabstelle Übertragung 

99101008001000 Aufstellen oder Verändern von Grabmalen oder anderen baulichen Anla-

gen auf Friedhöfen Erteilung 

 

Neuzugeschnitten und mit einer Leistungsbeschreibung beschrieben wurden folgende Leis-

tungen:  

Tabelle 2: Neugeschnittene Leistungen. 

Leistungsschlüssel Leistung 

wurde beantragt Ausnahme von Verhaltensregelung auf dem Friedhof Ausnahmegenehmi-

gung 

wurde beantragt Bestattung von Grabbeigaben bei der Beisetzung Anzeige 

wurde beantragt Bestattung in Sarg mit abweichender Größe Ausnahmegenehmigung 

wurde beantragt Durchführung einer Trauerfeierlichkeit Genehmigung 

wurde beantragt Totengedenkfeier Anmeldung 

wurde beantragt Bestattung Fehlgeborenes Anmeldung 

wurde beantragt Änderung der Anschrift oder Namens des Verfügungsberechtigten Anzeige 

wurde beantragt Entfernung des Grabmals Genehmigung 

 

6.2.1.2 Erstellung von Leistungsbeschreibungen 

Zu den zuvor identifizierten Leistungen erstellten wir Leistungsbeschreibungen.  

Dabei wurde deutlich, dass die bereits vorhandenen Stammtexte inhaltlich unvollständig wa-

ren und zudem nicht den FIM-Qualitätssicherungskriterien entsprachen. Eine vollständige 

Überarbeitung der Stammtexte wäre daher erforderlich gewesen, um bestehende inhaltliche 
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Lücken zu schließen und die jeweiligen Rechtsgrundlagen systematisch und korrekt abzubil-

den. 

Ziel war, möglichst viele Stammtextmodule vollständig zu erfassen, trotz hoher Varianz. Da 

die Friedhofsbetreiber sehr heterogene Organisationsstrukturen haben, entschlossen wir uns 

allgemein für neutrale Formulierungen, die den lokalen Gegebenheiten angepasst werden 

können. So wurde zum Beispiel für die Kostenfrage entschieden, eine neutrale Formulierung 

zu verwenden: 

„Dies kann unterschiedlich sein, bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige Kommune.“ 

Im Redaktionssystem (amt24.sachsen) kann die nachnutzenden Kommunen den Text in dem 

Textmodul für sich anpassen. 

Die Formulierungen sollen, als eine Art Textbausteine, zudem so gestaltet sein, dass sie flexi-

bel auf verschiedene Anwendungsfälle verwandt werden können. Im Sinne des EfA-Prinzips 

entsteht dadurch eine Strahlwirkung: Ein Pool variabler Formulierungen fördert die Erstellung 

weiterer Stammtexte, die zugleich die Anforderungen der FIM-Methodik erfüllen und flexibel 

nachgenutzt und mit Lokalinformationen ergänzt werden können. Dies ist gerade im kommu-

nalen Kontext wichtig. 

So wurde eine breite Anschlussfähigkeit für verschiedene Kommunen geschaffen. Die neutra-

len Textbausteine ermöglichen es den Anwendern, spezifische Regelungen und lokale Beson-

derheiten unkompliziert einzufügen. Dabei wurde besonders Wert daraufgelegt, dass die Mo-

dule sowohl für große städtische Friedhofsverwaltungen als auch für kleinere Friedhöfe in Ge-

meinden gleichermaßen nutzbar sind. Durch die Vermeidung von zu spezifischen Vorgaben 

und die bewusste Offenheit der Formulierungen können individuelle Anforderungen und Ge-

gebenheiten optimal berücksichtigt werden. 

6.2.1.3 Einbindung der Fachlichkeit 

Die Friedhofsverwaltung einer großen Stadt wurden als Fachlichkeit durch einen Workshop 

einbezogen. Hier wurde rückgemeldet, dass sich die unterschiedlichen Gegebenheiten der 

einzelnen Friedhöfe nur dann angemessen berücksichtigen lassen, wenn die Textbausteine in 

den Leistungsbeschreibungen flexibel genug für lokale Besonderheiten bleiben. Gleichzeitig 

zeigte sich, dass eine echte administrative Entlastung der Friedhofsverwaltungen nur möglich 

ist, wenn die Fachlichkeit frühzeitig und umfassend integriert wird. Viele der bereits bestehen-

den Leistungen verfügen zwar über FIM-Stammtexte, werden in der Praxis aber nicht entspre-

chend angewendet. Gerade bei kommunalen Leistungen ist daher ein intensiver Praxisab-

gleich erforderlich. Aus diesem Grund wurde sich im Projektteam darauf geeignet, dass es 

sich um Mustertexte und keine Stammtexte handelt.  

6.2.1.4 Rolle der Mustersatzung 

Eine Mustersatzung ist in mehrfacher Hinsicht ein gutes Mittel, um bei der Digitalisierung von 

Kommunen zu unterstützen:  

• Durch ein Satzungsmuster kommt man zu mehr Einheitlichkeit, so dass Umsetzungs-

vorschläge für die digitale Ausgestaltung vorgeschlagen und diskutiert werden können. 

• Die Diskussion über lokale Unterschiede liefert Erkenntnisse, die unterschiedlichen 

Kommunen auch unabhängig von der Mustersatzung weiterhelfen können. 

• Eine Vereinheitlichung entfaltet auch dann positive Effekte, wenn nicht alle Kommunen 

unmittelbar beteiligt sind. Sie sorgt für mehr Übersichtlichkeit und Orientierung im Ver-

waltungskontext – auch für Bürger, die von vergleichbaren Abläufen profitieren. 
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Im vorliegenden Fall der Friedhof-Mustersatzung stellte die Vielfalt der beteiligten Akteure mit 

ihren jeweils sehr unterschiedlichen lokalen Regelungen eine erhebliche Herausforderung für 

die Erstellung und Abbildung der Mustersatzung in den FIM-Bausteinen dar. Bei genauerer 

Betrachtung kommunal bestehender Satzungen zeigt sich jedoch, dass diese Problematik 

nicht ausschließlich auf Friedhöfe beschränkt ist, sondern zahlreiche kommunale Satzungen 

betrifft. Es empfiehlt sich im Kontext der Erstellung von Mustersatzungen eine Festlegung, wie 

die oben beschriebene sowie die in diesem Dokument vorgestellte Herangehensweise, als 

Standard angewendet werden soll. 

6.2.1.5 Fazit aus dem Baustein Leistungen 

Die FIM-Methodik stellt grundsätzlich für den Leistungszuschnitt und für die Leistungsbe-

schreibungen von Typ-5-Leistungen keine besondere Herausforderung im Baustein Leistun-

gen dar. Der Leistungszuschnitt wurde für einen bestimmten Scope von (OZG-relevanten) 

Leistungen auf Grundlage der Mustersatzung vorgenommen. 

6.2.2 Vorgehen im Baustein Prozesse 

Für die identifizierten Leistungen wurden Musterreferenzprozesse erstellt. Im Fokus standen 

dabei insbesondere die Anmeldung einer Trauerfeierlichkeit sowie die Anmeldung einer Bei-

setzung (Urne oder Grab). Alle Abläufe wurden so modelliert, dass sie der Mustersatzung ent-

sprechen und von Kommunen als Grundlage genutzt werden können, ihre eigenen Lokalpro-

zesse daraus zu entwickeln. 

6.2.2.1 Herausforderungen bei der Prozessmodellierung 

Ähnlich wie bei den Bausteinen Leistungen und Datenfelder zeigte sich auch im Baustein Pro-

zesse die hohe Varianz kommunaler Gegebenheiten als zentrale Herausforderung. Die Fried-

hofsbetreiber organisieren Trauerfeiern und Beisetzungen sehr unterschiedlich: Während ei-

nige Kommunen über eigene Trauerhallen mit festen Zeitfenstern verfügen, ermöglichen an-

dere flexiblere Regelungen oder haben nur bedingt Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen. 

Teilweise sind diese sogar saisonal bedingt. 

Bei der Modellierung der Prozesse musste daher berücksichtigt werden, dass: 

• unterschiedliche Ausstattungen existieren  

(z.B. Räumlichkeiten, Technik, Platz vor Ort) 

• verschiedene Namensdefinitionen (Semantiken) bestehen  

(keine einheitliche Definition der Grabformen) 

• lokale Besonderheiten bei der Grabauswahl und -zuweisung bestehen  

(freie Wahl vs. Reihengrabvergabe) 

• technische Infrastrukturen unterschiedlich ausgeprägt sind  

(digitale Belegungspläne vs. analoge Dokumentation) 

6.2.2.2 Lösungsansatz: Flexible Prozessbausteine 

Um dieser Heterogenität gerecht zu werden, wurden die Prozesse auf einer höheren Ebene 

aufgebaut. Es wurden neutrale Prozessschritte definiert, die als Bausteine verstanden werden 

können. Kommunen haben so die Möglichkeit, den Grundprozess beizubehalten und durch 

lokale Details zu ergänzen oder anzupassen. 

Für die Anmeldung einer Beisetzung wurde beispielsweise ein Musterreferenzprozess model-

liert, der folgende Kernschritte umfasst: 
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1. Auswahl der Beisetzungsart (Erdbestattung/Urnenbeisetzung) 

2. Angabe der Verstorbenen-Daten 

3. Auswahl der Grabstelle (sofern zutreffend) 

4. Terminvereinbarung 

5. Prüfung und Bestätigung durch die Verwaltung 

Innerhalb dieser Struktur können Kommunen entscheiden, ob bestimmte Schritte automatisiert 

oder manuell erfolgen, ob zusätzliche Genehmigungen erforderlich sind oder ob bestimmte 

Informationen bereits aus anderen Systemen übernommen werden können. 

6.2.2.3 Fazit aus dem Baustein Prozesse 

Die Abstimmung mit der Fachlichkeit erfolgte auch hier über einen Workshop, in dem die mo-

dellierten Prozesse mit der Praxis abgeglichen wurden. Dabei wurde deutlich, dass die Akzep-

tanz der Prozesse maßgeblich davon abhängt, ob sie die realen Abläufe widerspiegeln und 

echte Entlastung bieten und nicht zusätzlichen Dokumentationsaufwand erzeugen. 

Ein Kernpunkt war hier die Anbindung der unterschiedlichen Fachverfahren. Da die Musterre-

ferenzprozesse lediglich die Schritte abbilden, die technische Umsetzung dieser jedoch den 

Kommunen überlassen ist, gab es große Varianz in den eingesetzten Software-Lösungen. Im 

Freistaat Sachsen wird diese Herausforderung jedoch durch den kommunalen Einsatz von 

TRANSCONNECT gelöst, einer “multiplen Datendrehscheibe”, die unterschiedliche techni-

schen Systeme verknüpfen kann. Ob diese sich für einen Anschluss an ein Online-Antrags-

Portal eigenen und in welcher Form dies erfolgen müsste, wäre an anderer Stelle zu klären. 

Die Prozessmodellierung für Typ-5-Leistungen erfordert daher ein besonderes Maß an Flexi-

bilität und Praxisnähe. Folgende Erkenntnisse lassen sich festhalten: 

• Frühe Einbindung der Fachlichkeit ist entscheidend: Nur durch kontinuierlichen 

Austausch mit den Friedhofsverwaltungen können praxistaugliche Prozesse und dar-

aus operative Abläufe entstehen. 

• Klare Dokumentation ist unerlässlich: Kommunen benötigen verständliche Anleitun-

gen, um die Prozesse lokal anzupassen und in ihre Systeme zu integrieren. 

• Standardisierung und Individualität müssen ausbalanciert werden: Zu starre Vor-

gaben führen zu Ablehnung, zu offene Strukturen erschweren die Nachnutzung. 

• Die Prozessmodellierung könnte perspektivisch auch für das Routing über 

TRANSCONNECT und FIT-Connect eingesetzt werden. Dadurch würden die Prozess-

modelle eine unmittelbare technische Anwendung bekommen. In der weiteren Per-

spektive sollte über eine KI-automatisierte Änderung von Prozessmodellen bei Recht-

sänderungen nachgedacht werden, um den manuellen Pflegeaufwand langfristig zu 

reduzieren. 

Insgesamt zeigte sich, dass die Prozessmodellierung im Kontext kommunaler Typ-5-Leistun-

gen ähnlichen Herausforderungen unterliegt wie der Bausteine Leistungen und Datenfelder: 

Der kleinste gemeinsame Nenner muss gefunden werden, ohne die notwendige Flexibilität für 

lokale Besonderheiten zu verlieren. 

6.2.3 Vorgehen im Baustein Datenfelder 

Technisch mussten alle potenziell relevanten Datenfelder abgebildet werden, obwohl nicht 

jede Kommune jedes Datenfeld benötigen wird, z.B. besitzt nicht jede Kommune einen 

Friedwald. Die Lösung wurde über zwei Ebenen in FIM geregelt. Es wird wie folgt unterteilt:  



FIM und Mustersatzung: Ein erster Schritt – noch kein Durchbruch 

 
21 

• Kommunale Auswahlfelder (Kommunale Ebene): Diese Felder ermöglichen es den 

Kommunen, spezifische Optionen oder Ausprägungen, wie etwa „Friedwald vorhan-

den: ja/nein“, individuell zu steuern und das Datenschema flexibel an die lokalen Ge-

gebenheiten anzupassen. 

• Normale Datenfelder (für die Bürger): Diese Felder bilden die standardisierten Informa-

tionen ab, die im Antragsprozess von den Bürgern anzugeben sind, z. B. „Vorname“, 

„Geburtsdatum“ oder „Grabart“. 

6.2.3.1 Herausforderungen 

Die Arbeit mit dem Baustein Datenfelder im Rahmen von FIM ist von vielfältigen Herausforde-

rungen geprägt, die sowohl technische als auch organisatorische Aspekte betreffen. Insbe-

sondere die Übertragung in digitale Systeme, die Anpassung von Regeln und Wertelisten so-

wie die Vereinheitlichung von Feldbezeichnungen (einheitliche Semantik) stellen Kommunen 

vor komplexe Aufgaben, die im Folgenden näher erläutert werden. 

6.2.3.2 Technische Überführung in Formcycle 

Die technische Umsetzung der Datenfelder erfolgt in Modellierungswerkzeugen wie z. B. 

FRED3. Hierbei zeigte sich, dass die Übertragung in Antrags- und Fallmanagementsysteme 

wie Formcycle oder Amt24.Sachsen.de mit spezifischen Herausforderungen verbunden ist: 

• Regeln und Wertelisten: Beim Hochladen der Datenfelder auf Formcycle wurden Re-

geln nicht automatisch übernommen und mussten manuell nachgepflegt werden. Teil-

weise war der Einsatz von Scriptsprache erforderlich, was für Mitarbeiter in Behörden 

ohne Programmierkenntnisse eine erhebliche Hürde darstellt. Auch Wertelisten, die 

nicht in der JSON-Datei enthalten waren, mussten manuell eingegeben werden, da sie 

nicht separat aus dem Editor FRED extrahiert werden können. 

• Dateiformat: Die in FRED3 erstellten Dateien mussten zunächst ins JSON-Format 

konvertiert werden, bevor sie in Formcycle hochgeladen werden konnten. Dieser zu-

sätzliche Schritt erhöht den Aufwand und birgt Fehlerpotenzial. Befindet sich das Da-

tenschema auf dem FIM-Portal kann dies direkt im JSON-Format heruntergeladen wer-

den. Folglich können durch diesen Schritt Fehler vermieden werden. 

• Darstellung von Multiplizitäten: Die Abbildung von Multiplizitäten (z. B. 0:1) wurde in 

Formcycle nicht optimal gelöst. Statt einer direkten Abbildung wurde eine vorgeschal-

tete Ja/Nein-Abfrage implementiert, was die Nutzerführung erschwert. In FRED3 hin-

gegen ergänzen sich Multiplizität und Regeln und ermöglichen eine konsistente Mo-

dellierung. 

Potenzielle Lösungsansätze: Eine Verbesserung könnte durch die Veröffentlichung des 

RDS und den Import über das FIM-Portal erfolgen, das im FITKO-Store an Formcycle ange-

bunden ist. Dadurch ließen sich Regeln und Wertelisten zentral bereitstellen und automatisiert 

übernehmen. Dieser Lösungsweg wird auch von Formcycle favouritisiert.  

6.2.3.3  Regelsprache und Anpassbarkeit 

Ein zentrales Problem ist das derzetige Fehlen einer Regelsprache in XDatenfelder. Kommu-

nen, die Anpassungen vornehmen möchten, müssten die verwendete Regelsprache verste-

hen und anwenden können. Da bislang keine standardisierte Regelsprache existiert, ist die 

eigenständige Anpassung von Regeln herausfordernd und fehleranfällig. Dies erschwert die 

Nachnutzbarkeit und die flexible Anpassung der Datenfelder an lokale Gegebenheiten. 
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6.2.3.4 Bezeichnung der Felder und semantische Konflikte 

Die Bezeichnung der Felder ist ein weiterer kritischer Punkt. Unterschiedliche Kommunen ver-

wenden für die gleiche Grabart verschiedene Begriffe, etwa „Waldgrab“ oder „Friedwald“. Auch 

bei semantisch gleichbedeutenden Feldnamen, wie „Familienname“ (BOB-Feld) vs. „Nach-

name“, entstehen Konflikte. Derzeit ist es in FRED nicht möglich, alternative Feldnamen zu 

hinterlegen, was die Verwendung von BOB-Feldern einschränkt. An einer Lösung wird gear-

beitet, um die semantische Flexibilität zu erhöhen und die Akzeptanz zu steigern. 

6.2.3.5 Lösungsansatz in der Modellierung 

Das Vorgehen bei der Modellierung der Datenfelder umfasste folgende Schritte: 

• Sammlung und Analyse bestehender Datenfelder: 

Zunächst werden vorhandene Felder aus Mustersatzungen, Formularen und digitalen 

Prozessen zusammengetragen und auf ihre Eignung für eine Standardisierung geprüft. 

• Abgleich mit dem BOB-Katalog: 

Es wird geprüft, welche Felder bereits als harmonisierte BOB-Felder existieren. Diese 

werden bevorzugt übernommen, um eine hohe Nachnutzbarkeit und Kompatibilität zu 

gewährleisten. 

• Ergänzung um fachspezifische Felder: 

Fachspezifische oder kommunalspezifische Felder, die nicht im BOB-Katalog enthal-

ten sind, werden in Abstimmung mit der Fachlichkeit neu modelliert und klar dokumen-

tiert. 

• Strukturierung und Integration: 

Die Datenfelder werden thematisch zu Datenfeldgruppen zusammengefasst und in das 

übergeordnete Referenzdatenschema integriert. Die Unterscheidung zwischen kom-

munalen Auswahlfeldern und normalen Datenfeldern sorgt für Flexibilität und Standar-

disierung zugleich. 

Besonderheiten im Kontext von Typ-5-Leistungen: 

• Aufgrund der hohen Varianz kommunaler Anforderungen wird auf eine zu starke Vor-

strukturierung verzichtet. Stattdessen werden flexible Musterreferenzdatenschemata 

bereitgestellt, die von den Kommunen parametrisiert werden können. 

• Die Pflege und Weiterentwicklung der Datenfelder sollten kontinuierlich auf Basis von 

Rückmeldungen aus der Praxis und gesetzlichen Änderungen erfolgen. 

Durch dieses strukturierte Vorgehen wird sichergestellt, dass die Datenfelder sowohl den fach-

lichen Anforderungen als auch den methodischen Vorgaben des FIM entsprechen und eine 

breite Nachnutzbarkeit für Kommunen ermöglichen. 

6.2.3.6 Fazit aus dem Baustein Datenfelder 

Die Arbeit mit dem Baustein Datenfelder hat gezeigt, dass für eine erfolgreiche Arbeit mit XDa-

tenfelder für kommunale Leistungen folgende Herausforderungen beachtet werden sollten: 

• Einheitliche Regelsprache: Es braucht eine standardisierte, verständliche und nach-

nutzbare Regelsprache, damit Kommunen eigenständig Anpassungen vornehmen 

können, ohne auf externe Expertise angewiesen zu sein. 

• Semantische Flexibilität: Die Möglichkeit, alternative Feldbezeichnungen zu hinterle-

gen und semantische Konflikte aufzulösen, ist entscheidend für die Akzeptanz und 

Nachnutzbarkeit der Datenfelder. 
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• Praxisnahe Pflege und Weiterentwicklung: Die kontinuierliche Pflege der Datenfel-

der und die Integration von Rückmeldungen aus der kommunalen Praxis sind uner-

lässlich, um die Aktualität und Praxistauglichkeit dauerhaft zu gewährleisten 

Zusammenfassend ist der Baustein Datenfelder ein zentrales Element für die Digitalisierung 

kommunaler Leistungen. Die Herausforderungen bei der technischen Überführung, der Regel-

sprache und der Feldbezeichnung verdeutlichen den Bedarf an kleinen Änderungen in der 

FIM-Methodik. Im Ergebnis kann mit diesem Vorgehen eine Nachnutzbarkeit und Skalierbar-

keit für die kommunale Umsetzung gewährleistet werden. Dabei ist das Vorgehen technikneut-

ral, was die digitale Souveränität des öffentlichen Auftraggebers sichert. 

6.3 Fazit aus den Bausteinen 

Zusammenfassend ergab sich aus dem Projekt die Erkenntnis, dass ein Vorgehensmodell er-

forderlich ist. Dieses Vorgehensmodell sollte den kleinsten gemeinsamen Nenner für Muster-

satzungen definieren und eine klare Orientierung für die Anwendung der FIM-Methodik für 

Typ-5-Leistungen geben. 

Die Vielfalt kommunaler Regelungen, beispielsweise bei Friedhöfen, Feierstunden oder Grab-

beigaben, würde eine standardisierte Basis erfordern, die dennoch flexibel bliebe. Modellie-

rende Personen könnten zudem eine klare Struktur benötigen. Für Kommunen wäre es mög-

lich, Leistungen in ihren technischen Anwendungen nachnutzen zu können, ohne selbst kom-

plexe Modellierungen vorzunehmen. 

Besonders herausfordernd zeigte sich die Handhabung vom Baustein Datenfelder. Die tech-

nische Umsetzung über XML und JSON ist grundsätzlich offen, jedoch fehlt FIM noch eine 

einheitliche Regelsprache. In der Praxis wird daher auf Freitextregeln zurückgegriffen. Dies 

führt dazu, dass in der technischen Anbindung, unabhängig davon, ob über Amt24.Sach-

sen.de oder Formcycle (Basiskomponenten in Sachsen) oder andere Antrags- und Fallmana-

gementsysteme, die Regeln manuell nachgezogen werden müssen. Dieser Prozess ist zeit-

aufwendig, bindet Ressourcen und verdeutlicht eine erhebliche Lücke, die dringend geschlos-

sen werden sollte. Das hat die FITKO bereits erkannt und arbeitet an einer Lösung. 

Im folgenden Kapitel wird ein FIM-Vorgehensmodell für Typ-5-Leistungen vorgeschlagen. 

Hierbei wurden die Erkenntnisse und Lerneffekte des Projekts berücksichtigt. 
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7 FIM-Vorgehensmodell für kommunale Leistungen 

Das Vorgehensmodell beschreibt die schrittweise Entwicklung kommunaler Leistungen nach 

dem FIM-Standard, welcher im Baustein Datenfelder leicht modifiziert wurde. Es berücksichtigt 

sowohl methodische als auch fachliche Anforderungen und ermöglicht eine strukturierte Um-

setzung von Typ-5-Leistungen für modellierende Personen in allen drei Bausteinen des FIM.  

7.1 Struktur und Phasenmodell 

Die Struktur des Modells folgt einem phasenbasierten Ansatz, der von der Auswahl einer ge-

eigneten Zielleistung bis hin zur Veröffentlichung und kontinuierlichen Weiterentwicklung 

reicht. Jede Phase baut logisch auf der vorherigen auf und umfasst klar definierte Arbeits-

schritte, Verantwortlichkeiten und Prüfpunkte. Dabei sollen die drei zentralen FIM-Bausteine 

systematisch erarbeitet, abgestimmt und in bestehende kommunale Strukturen integriert wer-

den.

 

Abbildung 2: Verlauf FIM-Vorgehensmodell; eigene Darstellung. 

Ziel ist es, eine möglichst hohe Nachnutzbarkeit und Anpassungsfähigkeit für Kommunen zu 

gewährleisten, ohne dabei die methodische Konsistenz und rechtliche Sicherheit aus dem 

Blick zu verlieren. Die nachfolgenden Kapitel beschreiben die einzelnen Phasen im Detail und 

zeigen auf, wie aus einer kommunalen Ausgangslage ein standardisiertes, digital nutzbares 

Leistungspaket entsteht. 

7.1.1 Bedarfsanzeige  

Das FIM-Vorgehensmodell beginnt mit der Bedarfsanzeige. In dieser Phase signalisieren 

Kommunen oder Fachbehörden, dass eine neue Verwaltungsleistung benötigt wird oder eine 

bestehende Leistung angepasst werden muss. Ziel dieser Phase ist die Ermittlung des Be-

darfs, die durch die formale Meldung dokumentiert wird. 

Um eine effiziente Umsetzung sicherzustellen, wäre es sinnvoll, eine Priorisierung der Verwal-

tungsleistungen vorzunehmen. Diese Priorisierung könnte in Zusammenarbeit mit einem Ver-

bund aus Kommunen erfolgen. Dadurch ließen sich Leistungen bestmöglich und zum geeig-

neten Zeitpunkt nachnutzen, was sowohl die Qualität als auch die Wirtschaftlichkeit der Ver-

waltungsdigitalisierung erhöht. 

7.1.2 Analyse und Auswahl der Zielleistung 

Als zweiter Schritt steht die Identifikation einer kommunalen Leistung, die sich für eine 

Standardisierung eignet. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob diese Leistung bereits als Typ-

5-Leistung im Leistungskatalog vorhanden ist. Ist dies der Fall, erfolgt ein Abgleich mit beste-

henden Mustersatzungen und kommunalen Regelungen, um die Passfähigkeit zu bewerten. 

Auf dieser Grundlage wird entschieden, ob die bestehende Leistung übernommen, angepasst 

oder vollständig neu entwickelt werden muss. 
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7.1.3 Redaktionelle Aufbereitung & Variantenabbildung  

Anschließend beginnt die Arbeit an der Mustersatzung. Je nach Ausgangslage wird diese ent-

weder überarbeitet oder vollständig neu erstellt. Dabei werden kommunale Besonderheiten 

sowie mögliche Varianten berücksichtigt, um eine möglichst hohe Passfähigkeit und Nach-

nutzbarkeit für unterschiedliche kommunale Kontexte zu gewährleisten. Die Variantenabbil-

dung ermöglicht es, spezifische Regelungen, etwa zur Ausgestaltung einzelner Leistungen, 

flexibel in die Satzung zu integrieren und gleichzeitig die methodische Konsistenz zu wahren. 

7.1.4 Strukturierung in FIM-Dokumente 

Im Anschluss beginnt die strukturierte Ausarbeitung der FIM-Bausteine Leistungen, Prozesse 

und Datenfelder. Ziel ist es, die Leistung so aufzubereiten, dass sie methodisch konsistent, 

fachlich korrekt und für die Nachnutzung durch Kommunen geeignet ist. 

Im Baustein Leistungen werden zunächst thematisch verwandte Leistungen zusammenge-

fasst, etwa verschiedene Anträge und Anzeigen im Kontext einer Bestattung. Anschließend 

erfolgt die Recherche bestehender Leistungszuschnitte im FIM-Katalog. Je nach Ergebnis 

werden diese übernommen, angepasst oder neu erstellt. Nach fachlicher und methodischer 

Prüfung werden daraus Musterleistungsbeschreibungen entwickelt, die wiederum einer finalen 

Freigabe unterliegen. 

Im Baustein Prozesse werden verschiedene Prozessvarianten zusammengeführt und in ei-

nem einheitlichen Musterreferenzprozess abgebildet. Dieser berücksichtigt alle relevanten 

Eventualitäten und wird ebenfalls einer fachlichen und methodischen Abnahme unterzogen. 

Der Baustein Datenfelder umfasst die Sammlung und Konsolidierung bestehender sowie neu 

benötigter Datenschemata. Dabei wird das Schema um zwei Ebenen erweitert: die Anwender-

perspektive (z. B. Bürger) und die kommunale Parametrisierung (z. B. Auswahloptionen wie 

„Friedwald vorhanden: ja/nein“). Diese Parametrisierung ermöglicht es Kommunen, das Da-

tenschema flexibel an ihre Gegebenheiten anzupassen. Ergänzend werden Regeln definiert, 

die das Schema automatisch anpassen, wenn bestimmte Optionen nicht zutreffen. Auch die-

ser Baustein wird methodisch und fachlich geprüft und freigegeben. 

7.1.5 Qualitätssicherung 

Nach der Erstellung der fachlichen und methodischen FIM-Dokumente sowie der Mustersat-

zung folgt die Phase der Qualitätssicherung. In diesem Schritt werden alle erstellten Inhalte, 

darunter die Musterleistungsbeschreibung, der Musterreferenzprozess, das Musterreferenz-

datenschema und die Mustersatzung, systematisch auf Vollständigkeit, Konsistenz und recht-

liche Konformität geprüft. Dabei wird insbesondere sichergestellt, dass die Dokumente den 

geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen. Sollte sich im Zuge der Prüfung 

herausstellen, dass bestehende gesetzliche Grundlagen nicht ausreichen oder angepasst 

werden müssen, kann eine Anpassung an die Mustersatzung erforderlich werden. Ziel dieser 

Phase ist es, eine belastbare Grundlage für die Veröffentlichung und Nachnutzung zu schaffen 

und gleichzeitig die methodische Qualität des FIM-Standards zu sichern. 

7.1.6 Technische Überführung 

Nach der Qualitätssicherung erfolgt die technische Überführung der Inhalte in ein Antrags- und 

Fallmanagementsystem, wie beispielsweise Formcycle. Dabei werden insbesondere die Mus-

terreferenzdatenschemata übertragen und so aufbereitet, dass sie technisch umsetzbar und 

flexibel parametrierbar sind. Ziel ist es, eine nahtlose Integration in bestehende kommunale 

IT-Systeme zu ermöglichen und gleichzeitig die individuelle Anpassbarkeit durch die Kom-

mune sicherzustellen. 
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7.1.7 Veröffentlichung und Nutzung  

Die Dokumente werden veröffentlicht und für die Nachnutzung durch Kommunen bereitge-

stellt. Die Veröffentlichung erfolgt in der Regel über zentrale Plattformen wie das FIM-Portal 

oder andere föderale bzw. kommunale Austauschformate. Ziel ist es, den Kommunen eine 

standardisierte, rechtssichere und zugleich flexibel anpassbare Grundlage zur Verfügung zu 

stellen, die sie in ihre eigenen Verwaltungsprozesse integrieren können. Die Nutzung durch 

die Kommunen kann dabei sowohl direkt als auch in angepasster Form erfolgen, etwa durch 

Parametrisierung der Datenfelder oder durch Übernahme einzelner Prozessbausteine. So wird 

eine breite Wiederverwendbarkeit bei gleichzeitigem Raum für kommunale Besonderheiten 

sichergestellt. 

7.1.8 Fortschreibung und Weiterentwicklung  

Nach der Veröffentlichung beginnt die Phase der kontinuierlichen Pflege und Weiterentwick-

lung der FIM-Dokumente und der Mustersatzung. Um die Aktualität und Praxistauglichkeit dau-

erhaft zu gewährleisten, werden Rückmeldungen aus der kommunalen Anwendung systema-

tisch erfasst und ausgewertet. Auf Basis dieses Feedbacks können fachliche, methodische 

oder rechtliche Anpassungen vorgenommen werden. Änderungen werden versioniert doku-

mentiert, sodass die Nachvollziehbarkeit und Konsistenz über die Zeit erhalten bleibt. Ziel die-

ser Phase ist es, die FIM-Elemente lebendig zu halten und sie fortlaufend an neue Anforde-

rungen, Gesetzeslagen oder kommunale Bedürfnisse anzupassen. 

7.2 Rollen und Verantwortlichkeiten 

Tabelle 3: Rollen und Verantwortlichkeiten des FIM-Vorgehensmodells. 

Rolle Verantwortlichkeiten Typische Aufgaben im Projektkontext 

Projektleitung 

(Kommunal-

redaktion) 

- Gesamtkoordination des Projekts 

- Kommunikation mit Kommunen 

und Fachbehörden 

- Zeit- und Ressourcenplanung 

- Projektplan erstellen und überwachen 

- Bedarfsanzeige aufnehmen und priorisie-

ren 

- Abstimmung mit Stakeholdern 

- Sicherstellen der kommunalen Praxistaug-

lichkeit 

Methodik & 

Qualitätssi-

cherung 

(Dienstleis-

ter/FIM-Me-

thodenex-

perte) 

- Sicherstellen der FIM-Konformität 

- Strukturierung der FIM-Bausteine 

- Durchführung methodischer Prü-

fungen 

- Modellierung von Prozessen, Leistungs-

texten und Datenfeldern 

- Konsistenzprüfung der Dokumente 

- Abnahme der FIM-Bausteine 

Fachlichkeit - Erstellung / Prüfung der Muster-

satzung 

- Prüfung der Handlungsgrundlagen 

- Sicherstellen des fachlichen An-

spruchs  

- Mustersatzung 

- Konsistenzprüfung der Dokumente 

- Abnahme der FIM-Bausteine 

Technikex-

perte 

- Technische Überführung in IT-

Systeme 

- Parametrisierung 

- Übertragung in technische Komponenten 

- Schnittstellenanpassung 

- Test der technischen Umsetzung 
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Die RACI-Matrix ist ein bewährtes Instrument zur Rollen- und Verantwortlichkeitsklärung in 

Projekten. RACI steht für: 

• R = Responsible (verantwortlich für die Durchführung), 

• A = Accountable (Endverantwortung für das Ergebnis), 

• C = Consulted (wird beratend einbezogen), 

• I = Informed (wird über Fortschritt und Entscheidungen informiert). 

Sie wird genutzt, um Transparenz zu schaffen, Doppelarbeit zu vermeiden und sicherzustellen, 

dass alle Beteiligten wissen, wer welche Rolle in welchem Arbeitsschritt übernimmt. Gerade 

bei komplexen Projekten mit vielen Abhängigkeiten und Bedingungen für den Start einzelner 

Aufgaben ist die RACI-Matrix ein wichtiges Steuerungsinstrument. 

Tabelle 4: RACI-Matrix des FIM-Vorgehensmodells. 

Phase R A C I 

1.Bedarfsan-

zeige 

Projektleitung Projektleitung - Methodik, Fachlich-

keit 

2. Analyse & 

Auswahl 

Methodenex-

perte 

Projektleitung Fachlichkeit Technikexperte 

3. Redaktion & 

Varianten 

Fachlichkeit Fachlichkeit Methodenex-

perte 

Projektleitung 

4. Strukturie-

rung 

Methodenex-

perte 

Methodenex-

perte 

Fachlichkeit Projektleitung 

5. Qualitätssi-

cherung 

Methodenex-

perte 

Methodenex-

perte 

Fachlichkeit Projektleitung 

6. Technische 

Überführung 

Technikexperte Technikexperte Methodenex-

perte 

Projektleitung 

7. Veröffentli-

chung & Nut-

zung 

Projektleitung Projektleitung Technikexperte - 

8. Fortschrei-

bung & Weiter-

entwicklung 

Methodenex-

perte 

Projektleitung Fachlichkeit Technikexperte 
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7.3 Zeitlicher Ablauf für eine Leistung 

Tabelle 5: Zeiteinteilung im FIM-Vorgehensmodell. 

Phase Ziel Dauer (Wo-

chen) 

Aktivitäten Ergebnis 

1. Bedarfsan-

zeige 

Bedarfsermitt-

lung 

1 Woche* Kommunen mel-

den Bedarf, Pro-

jektleitung priori-

siert 

Dokumentierter Bedarf 

2. Analyse & 

Auswahl 

Identifikation der 

Zielleistung 

2 Wochen* Prüfung FIM-Ka-

talog, Mustersat-

zungen, Ent-

scheidung: 

Übernahme 

oder Neuent-

wicklung 

Entscheidungsvorlage 

3. Redaktion & 

Varianten 

Anpassung an 

kommunale Re-

alität 

2 Wochen* Erstellung/Über-

arbeitung Mus-

tersatzung inkl. 

Varianten 

Satzungsentwurf mit 

Varianten 

4. Strukturie-

rung 

Erstellung FIM-

Dokumente 

3 Wochen* Modellierung der 

Bausteine: Leis-

tungen, Pro-

zesse, Datenfel-

der 

Muster-

leistungsbeschreibung, 

Musterrefer-

enzprozess, Refer-

enzdatenschema 

5. Qualitätssi-

cherung 

Sicherstellung 

der Rechts- & 

Methodenquali-

tät 

2 Wochen* Fachliche und 

rechtliche Prü-

fung, ggf. Geset-

zesanpassung 

Freigegebene FIM-Do-

kumente 

6. Technische 

Überführung 

Umsetzung in 

IT-System 

2 Wochen* Übertragung in 

Formcycle oder 

vergleichbares 

System, Para-

metrisierung 

Parametrisierbares 

Antragsformular 

7. Veröffentli-

chung & Nut-

zung 

Bereitstellung 

zur Nachnut-

zung 

1 Woche* Veröffentlichung 

im Landesportal, 

Kommunikation 

an Kommunen 

Nutzung durch Kom-

munen 

8. Fortschrei-

bung & Weiter-

entwicklung 

Nachhaltigkeit & 

Aktualität 

laufend Feedback einho-

len, Versionie-

rung, Anpassun-

gen 

Weiterentwickelte FIM-

Elemente 

*Die zeitliche Einbettung ist derzeit nur theoretisch angelegt, ein Pilotprojekt könnte den zeitlichen Rah-

men genauer bestimmen.  
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8 Mit FIM zu einem kommunalen EfA-Nachnutzungsmodell? 

In Kapitel 2.3 wurden 8 Thesen aufgestellt. FIM im Kontext von Typ-5-Leistungen wurden er-

örtert und der konkrete Bezug zu kommunalen Mustersatzungen mit dem Beispiel der Fried-

hofsmustersatzung des SSG hergestellt. Nutzen stiftendes wie auch kritisches wurde in den 

Ausführungen aufgezeigt. Zusammenfassend werden wir noch einmal auf die Thesen 

schauen: 

1. FIM eignet sich für kommunale Satzungen (Typ-5-Leistungen) 

FIM bietet durch seine standardisierte Struktur und die Möglichkeit zur Parametrisierung eine 

solide Grundlage, um die Vielfalt kommunaler Satzungen in eine nachnutzbare Form zu über-

führen. Dennoch ist zu beachten, dass die hohe Varianz bei Typ-5-Leistungen den Anpas-

sungsaufwand auf den jeweiligen technischen Plattformen der Kommune steigert. Musterre-

ferenzen sind hilfreich, aber nicht immer passgenau. Aber allein durch den zentralen Leis-

tungszuschnitt können kommunale OZG-Leistungen auch über die Redaktionssysteme bun-

desweit angeboten werden. 

2. Initialer Modellierungsaufwand und unmittelbarer Nutzen liegen bei unterschiedli-

chen Akteuren 

Die Einführung von FIM verursacht initial einen größeren Aufwand, der meist von z. B. kom-

munalen Spitzenverbänden (oder eine andere zentrale Institution) getragen werden könnten, 

während der Nutzen oft erst später oder bei den nachnutzenden Kommunen sichtbar wird. Der 

Aufwand ist jedoch gerechtfertigt, wenn viele Kommunen die FIM-Informationen nachnutzen. 

Hier sind Fördermechanismen oder Anreizsysteme dringend erforderlich. Vorteil wäre zudem, 

dass Rechtsänderungen auf Landesebene, die auf das satzungsrecht einwirken, auch über 

einen langen Zeitraum nachhaltig zentral nachgepflegt werden. 

3. FIM erhöht die Standardisierung und Vergleichbarkeit von Satzungen und verbessert 

langfristig die Interoperabilität zwischen Kommunal- und Landesprozessen 

Die einheitliche Modellierung von Prozessen und Datenfeldern schafft eine Basis für Interope-

rabilität und erleichtert den Austausch zwischen Ebenen. Gerade bei der Registermodernisie-

rung könnte sich jedoch hier eine positive Hebelwirkung zwischen Land und Kommunen ent-

falten, wenn Verwaltungsprozesse und Daten standardisiert werden. Die FIM-Methodik ist ein 

“lebendes”, iteratives und fachliches Anforderungsmanagement für die technische Umset-

zung, auf das sich dann alle Beteiligten verlassen können. Allerdings stößt die Standardisie-

rung an Grenzen, wenn lokale Besonderheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden. Vari-

antenpfade sind zwar vorgesehen, aber komplex in der Pflege. 

4. Die Effekte des FIM-Vorgehensmodells treten stark zeitverzögert ein und entfalten 

ihre volle Wirkung erst bei späteren Änderungen oder weiteren Satzungen 

Der Nutzen zeigt sich erst bei wiederkehrenden Anpassungen oder Gesetzesänderungen. Mit 

der FIM-Methodik gelingt dauerhaft ein systematischer Übergang von Rechtsetzung und Voll-

zug. Dies erfordert eine klare Kommunikation über den langfristigen Mehrwert, da Kommunen 

sonst die Einführung abbrechen könnten, bevor Vorteile sichtbar werden.  
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5. Die Einführung von FIM verursacht zunächst größeren Mehraufwand, der sich erst 

bei wiederkehrenden Anpassungen oder Nachnutzungen amortisiert 

Die initiale Modellierung ist aufwendig, erst bei Nachnutzungen auf weitere Leistungen amor-

tisiert sich der Aufwand. Wiederverwendbare Muster können hier helfen, sofern sie praxisnah 

gestaltet sind. Kommunen sollen die einmalige zentral bereitgestellte Modellierung nachnut-

zen und diese so parametrisieren, dass sie auf ihren Plattformsystemen (z.B. PICTURE, ADO-

NIS, Formcycle, Amt24.sachsen, Nolis) anzuwenden sind.   

Kollaborativ könnten technikneutrale Antragsstrecken gemeinsam mit Kommunen (zum Bei-

spiel in der Prozesswerkstatt der DLSN) erarbeitet werden, die dann auf allen verfügbaren 

Antragsplattformen veröffentlicht und ggf. parametrisiert werden können. Das universelle Aus-

tauschformat wäre XDatenfelder.  

6. Die Akzeptanz von FIM hängt entscheidend von einer klaren und transparenten Nut-

zenargumentation ab, die technische, organisatorische und finanzielle Vorteile ver-

ständlich vermittelt 

Die kommunale Akzeptanz von FIM hängt davon ab, dass die Kommunen die FIM-Informatio-

nen für sich in ihren bestehenden Anwendungen einfach nachnutzen können. Die Kommunen 

sollen selbst nicht modellieren, sondern schlicht nachnutzen. Das erfordert eine zentrale Stelle 

(Institution), die sich der Modellierung und Pflege von FIM-Informationen annimmt (Kommu-

nalredaktion). Nur so kann das EfA-Prinzip auch für kommunale Leistungen umgesetzt werden 

ohne die jeweiligen technischen Anwendungen in Frage zu stellen. 

7. Die Einführung von FIM erfordert enge Abstimmung zwischen Landes- und Kommu-

nalebene; fehlende Koordination mindert Effizienzgewinne erheblich 

Effizienzgewinne entstehen nur bei enger Zusammenarbeit. Fehlende Koordination führt zu 

Medienbrüchen und Redundanzen. Klare Rollen, Koordinierungsstellen und regelmäßige Ab-

stimmungen sind unverzichtbar.  

In der Folge sollte das Land zunächst die landesrechtlichen Regelungen, (zumindest die) die 

auf Typ-5-Leistungen Einfluss haben, als Prozess- und Datenmodell (FIM-Stamminformation) 

erstellen. Bei bewusster Nutzung der FIM-Methodik kann dadurch die Rechtsetzung und die 

Anhörung optimiert werden. Damit gäbe es auch eine valide Grundlage für die Modellierung 

des Typ-5-Musterreferenzinformationen.  

8. Die Nutzung von FIM im Bestattungsrecht kann als Pilotprojekt dienen, um Übertrag-

barkeit auf andere Typ-5-Leistungen zu prüfen und Handlungsempfehlungen abzuleiten 

Das Pilotprojekt im Bestattungsrecht liefert wertvolle Erkenntnisse und Musterreferenzen. 

Dennoch muss die Übertragbarkeit auf komplexere Satzungen empirisch geprüft werden, da 

nicht alle Typ-5-Leistungen vergleichbar sind. Für die Auswahl möglicher weiterer Referenz-

projekte im Rahmen von Mustersatzungen sollte vorab die tatsächliche Diversität der kommu-

nalen Satzungen geprüft werden. Das könnte im Rahmen einer repräsentativen stichproben-

artigen Synopse (z.B. nach Größenklassen) erfolgen. 

Fazit: 
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Die Thesen zeigen die Chancen und Herausforderungen des FIM und seines Vorgehensmo-

dells. Für den Erfolg sind fünf Faktoren entscheidend: 

• Einfache kommunale Nachnutzung zur Förderung von Akzeptanz, 

• Praxisnahe Muster und Standards für eine einfache Umsetzung, 

• Technische Anwendungen, die mit XDatenfelder und XProzess umgehen können, 

• (Zentrale) Finanzierung und Anreize zur Unterstützung der Einführung und 

• Enge Abstimmung zwischen allen Ebenen zur Vermeidung von Doppelarbeit. 

Pilotprojekte wie im Bestattungsrecht liefern wertvolle Erkenntnisse, sind jedoch keine Garan-

tie für eine flächendeckende Übertragbarkeit. Unterschiede in Rechtslagen, Ressourcen und 

Prioritäten erfordern strategische Begleitung, Governance und kontinuierliche Evaluation. 

Das Vorgehensmodell ist bislang rein theoretisch und muss in der Praxis erprobt werden. Es 

dient hier zunächst als Entwurf für Kommunalredaktionen, um den Anforderungen rund um 

FIM gerecht zu werden. Dabei gilt es, mögliche Stolpersteine wie rechtliche und organisatori-

sche Hürden, technische Integrationsprobleme sowie Akzeptanzfragen frühzeitig zu erkennen. 

Das FIM-Vorgehensmodell bietet eine solide theoretische Grundlage, doch seine Wirksamkeit 

hängt von der praktischen Umsetzung ab. Zudem ist das Konzept ausschließlich auf die fach-

liche Seite ausgerichtet und berücksichtigt die technische Perspektive in diesem Fall nicht. 

Nur durch Pilotprojekte, iterative Anpassungen und eine enge Zusammenarbeit aller Ebenen 

lässt sich sicherstellen, dass das Modell nicht nur konzeptionell überzeugt, sondern auch flä-

chendeckend umsetzbar und nachhaltig wirksam ist. 
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9 Zukunftsblick und Skalierungsperspektive 

Das Vorgehensmodell zur Entwicklung kommunaler Leistungen nach dem FIM-Standard ist 

weit mehr als ein methodischer Leitfaden, es bildet einen strategischen Baustein für die digitale 

Transformation der kommunalen Verwaltung. Seine klare Struktur, die Trennung von Fach-

lichkeit und Technik sowie die Möglichkeit zur Parametrisierung machen das Modell hochgra-

dig auf andere Typ-5-Leistungen übertragbar. Ob Anträge im Bereich Umwelt, Bildung, Ord-

nung oder Soziales, das Vorgehen bleibt konsistent, während die Inhalte flexibel angepasst 

werden können. Ein entscheidender Vorteil liegt in der technologischen Offenheit des FIM-

Standards. FIM ist nicht an eine bestimmte Software oder Plattform gebunden, sondern lässt 

sich in bestehende kommunale Systeme integrieren, etwa in Antrags- und Fallmanagement-

systeme wie Formcycle, OpenR@thaus, AMT24.sachsen/Seitenbau, NOLIS oder civento. 

Diese Offenheit ermöglicht es Kommunen, ihre vorhandene IT-Infrastruktur weiter zu nutzen 

und dennoch von methodischen Standards und der Nachnutzbarkeit zu profitieren. 

Aufgrund der neuen Ebene in der FIM-Methodik, insbesondere im Baustein Datenfelder, wäre 

ein praxisnahes Handbuch zur Anwendung des Vorgehensmodells für Kommunen sinnvoll. 

Dieses Handbuch sollte die Schritte des Vorgehensmodells verständlich erläutern, die Nach-

nutzung von Mustersatzungen erleichtern und klare Vorgaben für die Anpassung kommunaler 

Antragsformulare geben. Dabei gilt der Grundsatz, dass Kommunen nicht selbst modellieren. 

Vielmehr sollen sie befähigt werden, mithilfe eines Editors für Online-Dienste wie beispiels-

weise Formcycle ihre Anträge an die eigenen Satzungen anzupassen. So entsteht eine Brücke 

zwischen Standardisierung und individueller Gestaltung. 

Die Bedeutung des FIM-Standards wird durch gesetzliche Vorgaben wie das OZG und die 

SDG-VO zusätzlich gestärkt. Beide fordern eine standardisierte, medienbruchfreie und nutzer-

zentrierte Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. FIM liefert hierfür die methodische 

Grundlage, insbesondere für die föderale Zusammenarbeit und die Wiederverwendung von 

Leistungsbeschreibungen, Prozessen und Datenschemata. Studien wie die Kommunalstudie 

2022 der Initiative Stadt.Land.Digital sowie der Zukunftsradar Digitale Kommune des Deut-

schen Städte- und Gemeindebunds zeigen, dass über 75 % der Kommunen bereits eine Digi-

talisierungsstrategie besitzen oder in der Entwicklung haben. Sie betonen, dass modulare, 

wiederverwendbare Lösungen wie FIM entscheidend sind, um Ressourcen zu bündeln und 

die Umsetzung des OZG effizient zu gestalten (vgl. Geschäftsstelle Stand.Land.Digital, 2022). 

FIM unterstützt eine nachhaltige Digitalisierung, indem es auf Wiederverwendbarkeit, Standar-

disierung und kontinuierliche Weiterentwicklung setzt. Die Möglichkeit zur Versionierung und 

Feedbackintegration schafft ein lernendes System, das sich an neue gesetzliche Anforderun-

gen, technologische Entwicklungen und kommunale Bedürfnisse anpassen kann. Die Tren-

nung von Fachlichkeit und Technik ermöglicht es, Inhalte unabhängig von technischen Sys-

temwechseln aktuell zu halten – ein zentraler Aspekt nachhaltiger IT-Strategien. Die Machbar-

keitsstudie von Sachsen-Anhalt zu Zentralen Service-Angeboten verdeutlicht, dass kommu-

nale Digitalisierung im Backend durch gemeinsame Basiskomponenten wie Fachverfahren 

technisch realisierbar ist. Gleichzeitig verweist die Studie auf die Bedeutung einheitlicher Da-

tenstrukturen im Frontend, konkret auf FIM. Die Kombination aus den im Backend aufgezeig-

ten Möglichkeiten und den durch FIM eröffneten Perspektiven schafft die Grundlage, Schnitt-

stellen für Kommunen deutlich zu vereinfachen. (vgl. Ministerium für Infrastruktur und Digitales 

des Landes Sachsen-Anhalt, 2025) 
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Wichtig ist: Das FIM-Vorgehensmodell liefert die fachliche Basis, definiert jedoch keine tech-

nischen Komponenten. Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen beide Ebenen, fachliche 

Standards und technische Architektur, konsequent zusammengedacht werden. 

Darüber hinaus fördert FIM die interkommunale Zusammenarbeit. Kommunen können vonei-

nander lernen, gemeinsam Muster entwickeln und gegenseitig profitieren, ein Prinzip, das 

nicht nur Effizienz steigert, sondern auch die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung 

stärkt. 

 



Fazit 

 
34 

10 Fazit 

Die Digitalisierung kommunaler Leistungen ist weit mehr als ein technisches Projekt, sie ist 

eingebunden in einen tiefgreifenden Transformationsprozess, der strukturelle, personelle und 

organisatorische Herausforderungen adressiert. Gerade auf kommunaler Ebene zeigt sich, 

wie komplex und heterogen die Anforderungen sind: Leistungen sind vielfältig, lokal unter-

schiedlich organisiert und oft durch knappe Ressourcen und fragmentierte IT-Strukturen ge-

prägt. 

Das FIM-Vorgehensmodell für Kommunen bietet hier einen praxisnahen und methodisch kon-

sistenten Lösungsansatz. Durch die Bereitstellung von Muster(referenz)informationen für 

Leistungen, Prozesse und Datenfelder können Kommunen auf geprüfte Inhalte zurückgreifen 

und ihre Digitalisierungsprojekte effizienter und rechtssicher umsetzen. Besonders die Mög-

lichkeit zur Parametrisierung, etwa durch die Modellierung kommunaler Besonderheiten wie 

„Friedwald vorhanden: ja/nein“, erlaubt eine flexible Anpassung an lokale Gegebenheiten, 

ohne die Standardisierung zu gefährden. 

Insgesamt zeigt sich: Das FIM-Vorgehensmodell ist mehr als ein Werkzeug, es ist ein strate-

gischer Hebel für die Umsetzung des OZG und der Registermodernisierung, die Harmonisie-

rung föderaler Verwaltungsstrukturen und den Aufbau nachhaltiger digitaler Ökosysteme. Es 

verbindet Standardisierung mit Flexibilität, Fachlichkeit mit Technik und föderale Vielfalt mit 

gemeinsamer Orientierung. 

Gerade auf kommunaler Ebene treffen ambitionierte Digitalisierungsziele auf begrenzte Res-

sourcen, komplexe Zuständigkeiten und eine hohe Vielfalt an Leistungen. Projekte wie das 

hier beschriebene FIM-Vorgehensmodell zeigen, wie diese Herausforderungen systematisch 

und praxisnah bewältigt werden können. 

Deshalb braucht es mehr gezielte Unterstützung für solche FIM-basierten Projekte, fi-

nanziell, organisatorisch und politisch. Kommunen müssen nicht nur als Nutzer digitaler Lö-

sungen verstanden werden, sondern auch als aktive Anwender und Mitgestalter. Die Mög-

lichkeit zur Parametrisierung des FIM-Vorgehensmodells zeigt, wie Standardisierung und lo-

kale Flexibilität erfolgreich zusammengeführt werden können. 

Um die Potenziale des FIM-Standards voll auszuschöpfen, braucht es: 

• Pilotprojekte, die FIM-Projekte auf kommunaler Ebene gezielt anschieben, 

• Koordinierungsstellen, die Wissen bündeln und Nachnutzung erleichtern, 

• Sichtbare Mehrwerte bei der kommunalen Digitalisierung durch Arbeitsteilung. 

Nur so gelingt es, die Kommunen dauerhaft auf den Zug der Digitalisierung aufspringen zu 

lassen, nicht als Mitfahrer, sondern als Mitlenkende. FIM bietet dafür das methodische Gleis. 

Jetzt braucht es den politischen Willen, die Fahrt zu beschleunigen. 
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Abkürzung Bedeutung 

ARIS4FIM ARIS for Föderales Informationsmanagement (Modellierungs-

werkzeug) 

BOB Baustein-Objekt-Bibliothek (harmonisierte Datenfelder im FIM-

Kontext) 

DLSN Digital-Lotsen Sachsen 

DStGB Deutscher Städte- und Gemeindebund 

EfA Einer für Alle (Umsetzungsprinzip der Verwaltungsdigitalisie-

rung) 

FIM Föderales Informationsmanagement 

FORMCYCLE Software für Antrags- und Fallmanagement 

FRED3 Modellierungswerkzeug für den Baustein Datenfelder 

JSON JavaScript Object Notation (Datenformat) 

KOMKIS Kommunales Kompetenzzentrum für interkommunale Informati-

onssicherheit 
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SDG Single Digital Gateway (EU-Verordnung für digitalen Zugang zu 
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Glossar 

Das Glossar erläutert Wörter und Begriffe im Kontext der Digitalen Verwaltung. 

Begriff Erläuterung 

Baustein  FIM basiert auf drei Bausteinen: Prozesse, Leistungen, Datenfelder. Sie bilden 

das Fundament der FIM-Methodik. 

Einer für Alle (EfA) „Einer für Alle“ (EfA) ist ein Umsetzungsprinzip der Verwaltungsdigitalisierung im 

Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Es bedeutet, dass ein Bundesland 

einen Online-Dienst zentral entwickelt und betreibt, während andere Bundeslän-

der diesen Dienst nachnutzen können. 

FIM-Methodik Standardisierte Teile von Lokalinformationen wie z. B. Datenfeldgruppen oder 

Referenzaktivitätengruppen, die zur Erstellung von Stamminformationen genutzt 

werden. FIM-Elemente können auch direkt für die Erstellung von Lokalinformati-

onen genutzt werden, insbesondere wenn nicht die Bereitstellung einer Stam-

minformation als Ziel angestrebt wird. Beispielfälle dafür sind die Erstellung von 

Formularen für individuelle kommunale Leistungen wie z. B. Familienrabattkar-

ten für reduzierte Eintrittspreise in öffentlichen Einrichtungen. 

FIM-Stamminfor-

mationen 

FIM-Stamminformationen sind FIM-Stammtexte, FIM-Stammprozesse und FIM-

Stammdatenschemata. Sie werden von dem für die Rechtsgrundlage federfüh-

renden Ministerium oder einer vergleichbaren Behörde auf Bundes-, Landes- 

oder kommunaler Ebene ausschließlich auf Basis der Handlungsgrundlagen er-

stellt. Sie bilden die Grundlage, die i.d.R. von der nächsten Ebene konkretisiert 

werden muss. Hat die für den Vollzug zuständige Behörde die letzte Detaillie-

rung vorgenommen, bezeichnet man das Ergebnis als Lokalinformationen. 

Förderales Infor-

mationsmanagement 

(FIM) 

FIM liefert nach dem Baukastenprinzip standardisierte Informationen für Verwal-

tungsleistungen (z. B. Antrags- und Anzeigeverfahren). Für Behörden auf allen 

Verwaltungsebenen sind diese Informationen direkt nutzbar. Der Vorteil: Die 

mühsame Erhebung dieser Informationen entfällt. Zudem können die einzelnen 

Behörden sicher sein, dass die Informationen korrekt sind und juristisch geprüft 

wurden. Ein Redaktionssystem sorgt dafür, dass die Informationen immer auf 

dem aktuellen Stand sind. 

Online-Dienst Als Online-Dienst wird eine elektronisch angebotene bzw. digital verfügbare Ver-

waltungsleistung verstanden. Berücksichtigt werden in dieser Übersicht zukünf-

tig geplante, aktuell in der Entwicklung befindliche oder bereits fertige Dienste. 

Diese Services entsprechen mindestens Reifegrad 2 der Online-Verfügbarkeit 

von Verwaltungsleistungen: Das heißt, eine Online-Beantragung ist grundsätz-

lich möglich. Online Services, die aus dem OZG-Programm heraus entwickelt 

wurden und für eine Nachnutzung durch andere Länder und Kommunen nach 

dem Modell „Einer für alle“ bereitstehen, können zusätzlich auf dem Marktplatz 

der Nachnutzung aufgeführt werden. 
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Onlinezugangsgeset-

zes (OZG) 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) ist ein deutsches Bundesgesetz aus dem Jahr 

2017. Es verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen 

digital anzubieten.  

SDG Die Abkürzung SDG steht für das Single Digital Gateway der Europäischen 

Union (EU). Nach der Verordnung der Europäischen Union soll ein einheitlicher 

digitaler Zugang von den Mitgliedstaaten zu bestimmten Verwaltungsleistungen 

für alle Bürger sowie Unternehmen innerhalb der Europäischen Union eingerich-

tet werden. 

 

Der Begriff SDG1 bezieht sich auf den Anhang 1 der Verordnung und umfasst 

alle Leistungen, zu denen Informationen zu Rechten, Pflichten und Vorschriften 

aus dem Unionsrecht und dem nationalen Recht online zur Verfügung gestellt 

werden müssen. 

 

Unter SDG2 sind Leistungen aus dem Anhang 2 aufgeführt, die von Bürgern 

vollständig online abgewickelt werden können müssen. Weiterführende Informa-

tionen rund um das Thema Single Digital Gateway finden Sie auf den Seiten des 

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) zur digitalen Verwaltung un-

ter: www.digitale-verwaltung.de und des IT-Planungsrates unter: www.it-pla-

nungsrat.de sowie der Präsentation des BMI „Single Digital Gateway der EU“.  

Typisierung Mit der Typisierung 

• wird eindeutig geregelt, durch welche Ebene die Stamminformation er-

stellt (Regelungszuständigkeiten) und durch welche Ebenen die Stam-

minformation zu Vollzugsinformationen detailliert wird (Vollzugszustän-

digkeiten). Ist der Vollzug einer Leistung in den Ländern verschieden ge-

regelt, so ist eine abschließende Typisierung im Stammtext nicht mög-

lich. In diesem Fall ist die Vollzugszuständigkeit (a oder b) als Ergän-

zung zu vermerken (Typisierungen „1“ bis „5“ und „10“) bzw. 

• allgemeine Hinweise mit informativem Charakter, die keine bestimmte 

Leistung(serbringung) betreffen; konkrete Hinweise zu Service- und 

Sonderrufnummern oder zu thematisch zusammenhängenden Leistun-

gen gegeben (Typisierungswerte „6“, „7“ und „8“) 

Die aktuelle Codeliste zur Typisierung finden Sie auf www.xRepository.de 
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Anlage: Übersicht zum FIM-Vorgehensmodell 

 

 

Phase Ziel Aktivitäten Ergebnis Beschreibung 

1.Bedarfsan-
zeige 

Bedarfsermitt-
lung 

Kommunen 
melden Bedarf 

Dokumentierter Bedarf Kommunen oder 
Fachbehörden sig-
nalisieren, dass 
eine neue Leistung 
oder Anpassung er-
forderlich ist. 

2. Analyse & 
Auswahl 

Identifikation 
der Zielleistung 

Prüfung FIM-
Katalog, Mus-
tersatzungen 

Entscheidung: Über-
nahme oder Neuent-
wicklung 

Es wird geprüft, ob 
bestehende FIM-
Bausteine genutzt 
werden können 
oder eine Neuent-
wicklung nötig ist. 

3. Redaktion & 
Varianten 

Anpassung an 
kommunale Re-
alität 

Mustersatzung 
wird erstellt 
oder überarbei-
tet 

Satzungsentwurf mit 
Varianten 

Erstellung einer 
rechtssicheren 
Mustersatzung inkl. 
Varianten für unter-
schiedliche kommu-
nale Anforderun-
gen. 

4. Strukturie-
rung 

Erstellung FIM-
Dokumente 

FIM-Bausteine 
beginnen zu 
modellieren: 
Leistungen, 
Prozesse, Da-
tenfelder 

Muster-
eistungsbeschreibung, 
Musterrefer-
enzprozess, Muster-
referenzdatenschema 

Die FIM-Bausteine 
werden modelliert. 

5. Qualitätssi-
cherung 

Sicherstellung 
der Rechts- & 
Methodenquali-
tät 

Prüfung, ggf. 
Gesetzesan-
passung 

Freigegebene FIM-
Dokumente 

Fachliche und 
rechtliche Prüfung 
der erstellten In-
halte, Freigabe für 
die Nutzung. 

6. Technische 
Überführung 

Umsetzung in 
IT-System 

Übertragung in 
z. B. Formcycle 

Parametrisierbares 
Antragsformular 

Die modellierten 
Daten werden in ein 
technisches Sys-
tem überführt, um 
digitale Antragspro-
zesse zu ermögli-
chen. 

7. Veröffentli-
chung & Nut-
zung 

Bereitstellung 
zur Nachnut-
zung 

Veröffentli-
chung, Kommu-
nikation 

Nutzung durch Kom-
munen 

Bereitstellung der 
Bausteine im Lan-
desportal und ak-
tive Kommunikation 
an die Zielgruppen. 

8. Fortschrei-
bung & Wei-
terentwick-
lung 

Nachhaltigkeit 
& Aktualität 

Feedback, Ver-
sionierung 

Weiterentwickelte 
FIM-Elemente 

Kontinuierliche 
Pflege und Aktuali-
sierung der Bau-
steine basierend 
auf Rückmeldun-
gen und Gesetzes-
änderungen. 
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